
BUND-Forderungen zur Landtagswahl
In  einem  Forderungspapier
zeigt  der  BUND Niedersach-
sen  auf,  welche  Schritte  in
der nächsten Legislaturperio-
de erfolgen müssen, um den

Klimaschutz  und  die  Bewahrung  der  biologi-
schen  Vielfalt  in  Niedersachsen  voranzubrin-
gen. Langfassung und Flyer in den Anlagen.

BUND mit neuem Landesvorstand
Am 25. Juni endete für Heiner
Baumgarten  die  langjährige
Tätigkeit als Landesvorsitzen-
der  des  BUND  Niedersach-
sen. Neue Vorsitzende wurde

die bisherige Geschäftsführerin Susanne Gerst-
ner.  Nachfolger  für  den  ausgeschiedenen  stv.
Landesvorsitzenden Axel Ebeler ist jetzt Lucas
Held von der BUND-Jugend.

BUND Jahresbericht 2021
Das Jahr  2021 war  ein  sehr
bedeutendes  für  den  BUND
und  den  Klimaschutz  in
Deutschland. Erstmals in der
Geschichte  hatte  eine  maß-
geblich  vom  BUND  initiier-
teUmweltklage vor dem Bun-
desverfassungsgericht Erfolg.
Hier kann man den Jahresbe-
richt 2021 herunterladen.

Mehr Solarenergie 
Um  die  Ziele  des  Klimaschut-
zes zu erreichen und Energie-
abhängigkeiten  zu  mindern,
muss Deutschland mehr Solar-

energie nutzen. Das Motto lautet "so viel Photo-
voltaik auf dem Dach wie möglich – so viel Pho-
tovoltaik im Freiland wie nötig". In dieser BUND-
Position werden die Kriterien für einen flächen-
sparenden und naturschützenden Ausbau von
Freiflächen-Solaranlagen beschrieben.

Artensterben in Deutschland
Seit ein Meteorit vor 65 Milli-
onen  Jahren  die  Dinosaurier
auslöschte, hat es auf der Er-
de  kein  so  rasantes  Arten-
sterben  gegeben  wie  heute.

Hier ein  sehr  sehenswertes  Video :

Stimmen gegen die Autobahn
Am  Sonntag-Nachmittag,
dem 2.  Oktober,  wollen  wir
den vielfältigen Stimmen ge-
gen  Autobahnbau  und  Fern-
straßenausbau  Gehör  ver-

schaffen, direkt an der Trasse in Bremervörde.

Solar-Infos auf unserer Homepage 
Zurzeit  werden  in  vielen  Ge-
meinden  im  Landkreis  Solar-
parks  geplant.  Der  BUND  hat
den  Eindruck,  dass  es  dabei

vor allem ums Geld geht. Das ist zwar legitim.
Es  besteht  aber  die  Gefahr,  dass  Natur  und
Landwirtschaft unter die Räder kommen. Ener-
gieerzeugung lässt  mit  Naturschutz kombi-
nieren. Nachzulesen auf unserer Homepage.

EU verliert an biologischer Vielfalt
Vögel  und  Schmetterlinge
schwinden,  weil  die  EU ihre
Natur  schlecht  schützt.  Auch
Deutschland steht in der Kri-
tik:  Cem  Özdemirs  Agrarmi-

nisterium muss seinen Strategieplan für die EU-
Subventionen nacharbeiten. 

Die Schattenseiten des Holz-Booms 
Holz ist  der neue Hoffnungs-
träger. Es soll im Baugewerbe
den  Beton  und  im  Kraftwerk
Kohle  ersetzen  und  so  die

Klimakrise stoppen helfen. Doch der Holzliefe-
rant Wald ist selbst bedroht. Nehmen Sie sich
die Zeit für eine der qalifiziertesten und  be-
deutsamsten Reportagen der letzten Jahre.

Das Scheitern von Wissings Verkehrspolitik 
Verkehrsminister  Wissing  rollt
Autos den roten Teppich aus –
mit  fatalen  Folgen  für  Mensch
und  Natur.  Unser  informatives

Video offenbart:  Für  eine  sozial-ökologische
Verkehrswende muss  er  umfassend  nachbes-
sern. Wir fordern Wissing auf, den Bau neuer
Autobahnen sofort zu stoppen.
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In diesem Forderungspapier zeigt der  BUND Niedersachsen auf, welche Schritte in der nächsten Legislaturperiode 


erfolgen müssen, um den Klimaschutz und die Bewahrung der biologischen Vielfalt in Niedersachsen voranzubrin-


gen. Die Pariser Klimaschutzziele,  die europäischen Richtlinien und die gesetzlichen Grundlagen und Strategien 


auf Bundes- und Landesebene zum Schutz von Natur und Umwelt verpflichten die kommende Landesregierung 


zum sofortigen und entschlossenen Handeln. Dabei gehören für den BUND Klimaschutz, Naturschutz und soziale 


Gerechtigkeit zusammen.  


Die Politik muss jetzt gestaltend wirken und Verantwortung für nachfolgende Generationen übernehmen. Wir for-


dern die Parteien im Landeswahlkampf 2022 dazu auf, sich für eine ökologische und gerechte Gesellschaft einzu-


setzen. 


 


 


WIR FORDERN: 


 


1. ENERGIE EINSPAREN UND KLIMANEUTRAL ERZEUGEN 2 


2. ATOMAUSSTIEG AUF GANZER LINIE 3 


3. NACHHALTIGE MOBILITÄT FÜR ALLE 4 


4. RESSOURCENSCHONEND WIRTSCHAFTEN 6 


5. LANDWIRTSCHAFT ÖKOLOGISCH UND SOZIAL GESTALTEN 7 


6. WÄLDER SCHÜTZEN UND NATURNAH ENTWICKELN 9 


7. MOORE WIEDER VERNÄSSEN 9 


8. LEBENDIGE GEWÄSSER 11 


9. NATURSCHUTZ STÄRKEN 12 


10. WELTNATURERBE WATTENMEER 13 
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Der BUND fordert eine vollständige Versorgung aus erneuerbaren Energiequellen bis spätestens zum Jahr 2040. 


Dies erfordert eine deutliche Reduzierung des Energieverbrauchs, eine erhebliche Steigerung der Energieeffizienz 


und einen konsequenten Ausbau der erneuerbaren Energien. Der Ausbau der Erneuerbaren muss umwelt-, natur- 


und sozialverträglich erfolgen.  


 


Energieverbrauch drastisch senken 


Das Land muss eine flächendeckende und kontinuierliche Energiesparberatung für die Sektoren Wohnen, Ge-


werbe/Industrie und kommunale Liegenschaften sicherstellen. Es bedarf einer Energieeffizienz-Offensive für pri-


vate Haushalte, Unternehmen, Land und Kommunen, angelehnt an den kostenlosen Stromsparcheck. Im Bereich 


der Gebäudewärme fordert der BUND, die jährliche energetische Sanierungsquote im Gebäudebestand von derzeit 


1 % auf mindestens 2,5 % bis 2035 anzuheben. Auch denkmalgeschützte Gebäude sind bei der energetischen 


Sanierung und Modernisierung einzubeziehen. Eine steuerliche Abschreibung der Investitionen für Private und 


Gewerbe/Industrie kann hierzu einen guten Beitrag leisten und sollte von Niedersachsen als Bundesratsinitiative 


eingebracht werden.  


Dezentrale Energieversorgung mit Stärkung von Energie aus Bürger*innenhand 


Ein wesentlicher Anteil des Ausbaus erneuerbarer Energien muss in die Hand von Bürger*innen, Kommunen, 


Stadtwerken und Genossenschaften gelegt werden, um die Akzeptanz des Ausbaus deutlich zu steigern. Möglich-


keiten der Teilhabe müssen ausgebaut, erfolgreiche Modelle von Bürger*innenenergiegesellschaften in der Gesell-


schaft breiter verankert werden. Die Landesregierung soll sich dafür einsetzen, dass Erzeuger-Verbraucher*innen-


gemeinschaften mit notwendigen Rechten ausgestattet und Marktprämien für Bürger*innenenergieprojekte, kos-


tenfreie Gründungsunterstützung und Weiterbildungen als Anreize eingeführt werden.  


Ausstiegsplan für fossile Infrastruktur vorlegen 


Das Land Niedersachsen muss einen ehrgeizigen Ausstiegsplan aus der fossilen Energie vorlegen. Ein Ausbau 


fossiler Infrastruktur insbesondere für den Import von verflüssigtem Erdgas (LNG) ist aufgrund umweltschädlicher 


Fördermethoden, hoher Energiebedarfe für Umwandlung und Transport, langer Investitionszeiträume und Nut-


zungsdauern von bis zu 50 Jahren nicht mit den Klimazielen vereinbar. Der BUND fordert weiterhin ein konsequen-


tes Ausstiegsszenario aus der Erdgasförderung. Neue Fördervorhaben lehnt der BUND strikt ab.  


Energiewende konsequent umsetzen 


Niedersachsen muss den naturverträglichen Ausbau der Windkraft an Land vorantreiben. Um Planungssicherheit 


zu schaffen, müssen Vorrang- und Ausschlussgebiete konsequent festgelegt, Antragsunterlagen verbessert und 


aktuelle planungsrelevante Daten seitens des Landes bereitgestellt werden. Das Repowering ist zu forcieren, dabei 


müssen Planungsfehler der Vergangenheit beseitigt werden. Notwendig ist eine Pflicht zur Nutzung von Photovol-


taik auf allen Neubauten sowie bei Dachsanierungen. Um den Anteil von PV-Anlagen auf Altbauten zu erhöhen, 


sind wirtschaftliche Hemmnisse abzubauen und Förderungen auskömmlich zu gestalten. Gleichzeitig ist ein ver-


lässliches Energiekonzept erforderlich, auf dessen Basis der Ausbau von Energieerzeugungs-, Speicher- und 


Übertragungsinfrastruktur vorangetrieben wird. 


Naturverträglichkeit bei der Erzeugung erneuerbarer Energien sicherstellen 


Um Windenergie an Land zu fördern, bedarf es bundesweiter Standards anstatt das Artenschutzrecht aufzuwei-


chen. Landesweite Artenschutzprogramme für betroffene Arten müssen entwickelt und umgesetzt werden, damit 


Ausnahmegenehmigungen künftig leichter erteilt werden können. Windkraft im Wald ist aufgrund der besonderen 


Schutzfunktionen des Waldes und dem geringen Waldanteil in Niedersachsen auf Flächen zu begrenzen, die durch 


Bauten oder technische Einrichtungen vorbelastet sind. Bei Photovoltaik und Solarthermie muss der Ausbau auf 
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Gebäuden und versiegelten Flächen klare Priorität haben. Ein ergänzender Ausbau von Freiflächen-Solaranlagen 


ist wirksam zu steuern und auf vorbelastete Flächen zu konzentrieren.  


Bei der Offshore-Windenergie fordert der BUND eine Begrenzung auf 15 GW bis 2030. Nur so können massive 


Eingriffe in das Weltnaturerbe und den Nationalpark Wattenmeer durch zusätzliche Kabelanbindungen auf ein ver-


trägliches Maß reduziert werden. Im Küstenmeer dürfen keine neuen Offshore-Windparks genehmigt oder beste-


hende erweitert werden. Die Genehmigungen der sogenannten Pilotparke Nordergründe und Riffgat müssen 


schnellstmöglich auslaufen.  


Grünen Wasserstoff bedarfsgerecht einsetzen 


Grüner Wasserstoff wird langfristig ein seltenes und kostbares Gut bleiben. Deshalb darf er nur in Bereichen ein-


gesetzt werden, wo keine klima- und umweltschonenderen Alternativen realisierbar sind. Einen Beitrag zur Kli-


maneutralität kann Grüner Wasserstoff nur leisten, wenn er energieeffizient erzeugt, transportiert und genutzt wird 


und strenge Nachhaltigkeitskriterien für den Import gelten. 


Mit gutem Beispiel voran gehen 


Das Land Niedersachsen muss bei der Energiewende Vorbildfunktion einnehmen und seine Landesliegenschaften 


bis spätestens 2035 treibhausgasneutral umstellen. Auch der Fuhrpark der Landeseinrichtungen muss auf klima-


neutrale Antriebe umgestellt werden.  


Energiewende mit Wissenschaft und Gesellschaft  


Zur Begleitung der Umsetzung, des Monitorings und der Fortschreibung der Niedersächsischen Klimaschutzstra-


tegie muss ein unabhängiges Beratergremium eingerichtet werden, bestehend aus Vertreter*innen der Verbände, 


Wirtschaft, Kommunen und Wissenschaft. 


 


 


Der BUND fordert eine Zukunft ohne Atomkraft und einen verantwortungsvollen Umgang mit gefährlichem Atom-


müll. Ein Atomausstieg muss auch die noch unbefristet genehmigten Anlagen der Urananreicherung in Gronau, 


der Brennelementefabrik in Lingen und von Forschungsreaktoren einschließen. Eine Verlängerung von Laufzeiten 


lehnt der BUND aufgrund der immensen Gefahren und Risiken auch für künftige Generationen durch Betrieb und 


Lagerung des hochriskanten Atommülles strikt ab.  


 


Atommülllagersuche transparent gestalten 


Der BUND bekennt sich zur Notwendigkeit eines Atommülllagers in Deutschland. Wie in Artikel 1 des Standortaus-


wahlgesetzes festgeschrieben, muss die Auswahl wissenschaftsbasiert, transparent und mit größtmöglicher Öf-


fentlichkeitsbeteiligung stattfinden. Der BUND fordert die Landesregierung auf, sich weiter für ein transparentes 


Verfahren einzusetzen. Der mit dem Niedersächsischen Begleitforum begonnene Weg muss fortgesetzt werden. 


Dabei sollten die zivilgesellschaftlichen Gruppen weiter gestärkt werden. 


Planfeststellungsbeschluss Schacht Konrad zurück nehmen 


Das alte Eisenbergwerk Schacht Konrad ist als Atommülllager ungeeignet. Die Konzepte aus dem letzten Jahrhun-


dert entsprechen längst nicht mehr dem Stand von Wissenschaft und Technik. Die Langzeitsicherheit konnte nicht 


belegt werden. Wir fordern, dem Antrag von BUND und Nabu nachzukommen und den Planfeststellungsbeschluss 


zurück zu nehmen. 
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Asse-Rückholung vorantreiben 


Das havarierte Atommülllager Asse droht weiter abzusaufen. Obwohl die Entscheidung für eine Rückholung der 


Abfälle längst getroffen wurde, kommt die praktische Umsetzung zu langsam voran. Der BUND fordert die neue 


Landesregierung auf, sich für sich eine zügige Bergung der Abfälle einzusetzen. 


Atommüll-Zwischenlager-Konzept überprüfen  


Weder für die hochradioaktiven noch für die schwach- und mittelradioaktiven Abfälle steht auf absehbare Zeit ein 


Atommülllager zur Verfügung. Das bedeutet in der Konsequenz, dass die derzeitigen Zwischenlager deutlich länger 


Sicherheit gewähren müssen, als es die derzeitigen Konzepte vorsehen. Am deutlichsten wird dies in der Lücke 


zwischen dem Auslaufen der Zwischenlagergenehmigungen und der frühestmöglichen Inbetriebnahme eines End-


lagers für hochradioaktive Abfälle. Die Landesregierung muss jetzt tätig werden und Konzepte zu erarbeiten, wie 


die Zwischenlagerung über das Jahr 2032 – wenn die Genehmigung in Gorleben ausläuft – gestaltet werden soll. 


Die Bevölkerung ist frühzeitig und transparent zu beteiligen. 


Keine Sicherheitsrabatte auf den letzten Metern 


Mit dem AKW Emsland wird Ende 2022 das letzte Atomkraftwerk in Niedersachsen vom Netz gehen. Das ist ein 


deutlicher Sicherheitsgewinn! Es darf nicht sein, dass mit dem Blick auf die kurze Restlaufzeit Sicherheitsrabatte 


vergeben werden. Vor dem Hintergrund der Korrosionsrisse im Dampferzeuger fordert der BUND ein sofortiges 


Abschalten des Reaktors und eine Revision aller Dampferzeugerrohre. 


 


 


Der Verkehr ist nach der Energieerzeugung der größte Emittent an klimaschädlichem CO2 in Niedersachsen. Noch 


liegt Niedersachsen im Erreichbarkeitsindex von Bus und Bahn im Ländervergleich auf dem vorletzten Platz. Damit 


die notwendige Verkehrswende gelingen kann, muss klima- und umweltverträgliche Mobilität Vorrang bekommen, 


erheblich ausgebaut und gut miteinander vernetzt werden. Nur so können wir die Abhängigkeit vom Auto durch-


brechen. Als ökologischstes Verkehrsmittel muss die Bahn zum Zugpferd einer nachhaltigen Verkehrswende wer-


den. Eine gute Taktung und Vernetzung von Bahn, Bus und Bedarfsverkehren sowie eine verbesserte Infrastruktur 


und Angebote für Radverkehr und Fußgänger*innen zeigen den Weg in eine echte Mobilitätswende.  


 


ÖPNV – attraktiv, flächendeckend und bezahlbar 


Damit im Flächenland Niedersachsen die notwendige Verkehrswende gelingen kann, braucht es eine Mobilitäts-


garantie mit dem ÖPNV. Sie stellt sicher, dass alle Menschen im Land jederzeit mobil sein können. Jeder Ort im 


Land muss von 5 Uhr morgens bis Mitternacht mindestens im Stundentakt erreichbar sein. Dafür ist das Angebot 


für den ÖPNV erheblich auszubauen. Der Zugang zum öffentlichen Nahverkehr muss bezahlbar sein: Daher for-


dern wir die Einführung von flächendeckenden, landesweiten Jahrestickets für alle zu bezahlbaren Preisen (max. 


1 Euro pro Tag für Menschen mit geringen Einkommen wie Schüler*innen, Azubis u.a.). 


Attraktive Angebote im ÖPNV sind eine wichtige Säule für nachhaltigen Tourismus und Naherholung in Nieder-


sachsen. Das Land ist aufgefordert, saisonale touristische Verkehre zu bestellen und erhebliche Anteile der Inves-


titionskosten an den Strecken zu tragen, wie dies beispielsweise in Bayern oder Rheinland-Pfalz erfolgt.  


Schienenfernverkehr natur- und umweltschonend ausbauen 


Der BUND unterstützt eine Verbesserung des Schienenverkehrs und einen Ausbau wichtiger Fernverbindungen in 


Niedersachen. Maßgabe für den Ausbau von Bahnstrecken muss ein verlässlicher „Deutschlandtakt“ sein, nicht 
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die maximal zu erreichende Geschwindigkeit. Die künftige Landesregierung muss sich auf Bundesebene dafür 


einsetzen, dass der aktuell geplante Ausbau der ICE-Strecken Hannover-Bielefeld und Hannover-Hamburg vor-


wiegend im Bestandsnetz realisiert wird, um einerseits dem Deutschlandtakt gerecht zu werden und andererseits 


Eingriffe in Natur und Landschaft so gering wie möglich zu halten.  


Schienennahverkehr reaktivieren, ländlichen Raum anbinden 


Die zukünftige Landesregierung muss die Reaktivierung von Bahnstrecken und Bahnhöfen massiv vorantreiben. 


Eine nachhaltige Verkehrswende wird im Flächenland Niedersachsen nur gelingen, wenn der Schienennahverkehr 


erheblich und rasch ausgebaut wird. Vor allem die Anschlüsse der Mittelzentren an die Bahn müssen forciert wer-


den. Bei der Reaktivierung von Bahnstrecken sind die Belange der ländlichen Räume wesentlich stärker zu be-


rücksichtigen. Eine Landeseisenbahninfrastrukturgesellschaft kann einen wichtigen Beitrag leisten, um diese Ziele 


umzusetzen. Mit dem Ankauf des Streckennetzes der Osthannoverschen Eisenbahn (OHE) durch eine neue lan-


deseigene Gesellschaft ist ein erster Schritt bereits vollzogen.  


Lücken im Schienennetz mit Buslinien schließen 


Wo Schieneninfrastruktur nicht realisierbar ist, müssen Landesbuslinien in Regie des Landes einen Beitrag zur 


Mobilität im ländlichen Raum leisten. Das Landesbusnetz muss nach den Standards des Schienenpersonennah-


verkehrs (SPNV) ausgebaut werden und Eingang in Nahverkehrspläne der Kommunen und regionale Raumord-


nungsprogramme finden. Zubringerbusse und Bedarfsverkehre ergänzen das Netz zwischen ÖPNV und Versor-


gungszentren des täglichen Bedarfs.  


Radverkehrsnetz ausbauen 


Eine Mobilitätswende erfordert ein lückenloses Radverkehrsnetz in Niedersachsen. Die neue Landesregierung 


muss eine Netzplanung für Radverkehrsverbindungen erstellen, die baulastträgerübergreifend die bestehenden 


Verbindungen erfasst, mit den Erfordernissen eines landesweiten Hauptrouten-Netzes abgleicht und überregionale 


Routen berücksichtigt. Bestehende Verbindungen sind vorrangig zu schließen, die Instandsetzung und Verbesse-


rung von Wegen mit hoher Netzbedeutung muss mit Priorität erfolgen. Wesentlich für den Ausbau des Radver-


kehrsnetzes in Niedersachsen ist mehr Personal für den Radverkehr bei den Landesbehörden. Der BUND fordert 


die Einrichtung eines Teilreferates Radverkehr als zentrale, koordinierende Stelle für die Förderung des Radver-


kehrs in Niedersachsen. 


Fahrradfahren muss sicherer und attraktiver werden 


Die Verkehrssicherheit im Radverkehr muss deutlich erhöht werden, um Unfallzahlen zu senken. Das Land muss 


hierfür als Fachaufsicht der Verkehrsbehörden die Durchsetzung geltender Regeln und Vorschriften sicherstellen.  


Um einen Verbund nachhaltiger Verkehrsträger zu stärken, muss die Fahrradmitnahme im ÖPNV erheblich attrak-


tiver werden, damit das Fahrrad in Kombination mit dem ÖPNV zur idealen Ergänzung auf der letzten Meile wird. 


Dazu bedarf es erheblicher Vergünstigungen wie kostenloser Angebote für Abonnent*innen von Monats- oder Jah-


restickets sowie Serviceangebote an den Bahnhöfen mit diebstahlsicheren Abstellanlagen. Für Bike+Ride-Anlagen 


ist eine systematische Bedarfsprüfung und -planung einzurichten, wobei für den ländlichen Raum besondere Prio-


rität gelten muss.  


Keine neue Autobahnen in Niedersachsen 


Der BUND fordert die künftige Landesregierung auf, sich für einen Stopp der Neubaupläne für Bundesfernstraßen 


einzusetzen. Alle im Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen enthaltenen Straßenprojekte müssen auf ihre Gesamt-


wirkung und umweltverträglichere Alternativen überprüft und bewertet werden, da eine Umsetzung des Bedarfs-


plans das Erreichen der gesetzlich festgelegten Klimaschutzziele verhindern würde. Als natur- und umweltschäd-


lichstes Projekt des Bedarfsplans ist der Bau der A 20 zu stoppen: 2.000 Hektar Moorböden würden versiegelt, 


allein durch der Torfaushub 450.000 Tonnen CO2 freigesetzt. Weitere 50.000 Tonnen CO2 pro Jahr würden durch 


den zusätzlichen Verkehr auf der A20 emittiert. 
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Ein Lückenschluss der A 39 zwischen Wolfsburg und Lüneburg muss anstatt durch eine 4-spurige Autobahn durch 


einen Ausbau der Bundesstraße erfolgen. 


Tempolimit einführen 


Die neue Landesregierung muss sich für ein Tempolimit von 120 km/h auf Autobahnen, Tempo 80 außerorts und 


Tempo 30 in der Stadt einsetzen. Damit können wir bis 2034 bundesweit insgesamt bis zu 100 Millionen Tonnen 


CO2 einsparen. Ein Tempolimit würde außerdem einen Entwicklungsschub zu kleineren, leichteren und sparsame-


ren Fahrzeugen bedeuten, den Verkehrsfluss verbessern und damit den Ausbauzwang für Straßeninfrastruktur 


reduzieren. Die Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit verringert zudem deutlich die Zahl schwerer und tödlicher 


Unfälle auf Autobahnen. 


Nachtflugverbot einführen, Inlandflüge verbieten 


Das Land und die Stadt Hannover halten jeweils 35 % der Anteile am Flughafen Hannover. Eine neue Landesre-


gierung muss zusammen mit der Stadt Hannover Maßnahmen ergreifen, um die noch bis 2030 geltende Nacht-


flugregelung im Sinne eines wirklichen nächtlichen Lärmschutzes als Nachtflugverbot zu überarbeiten. Für inner-


deutsche Kurzstrecken- und Zubringerflüge dürfen keine Slots mehr vorgehalten werden. 


 


 


Die Gewinnung und Nutzung natürlicher Ressourcen und der weiter steigende Flächenverbrauch sind wesentliche 


Treiber des Klimawandels und des Verlustes an Biodiversität. Die Reduzierung des Flächenverbrauchs und die 


Einführung und Weiterentwicklung einer Kreislaufwirtschaft sind zentrale Voraussetzungen, um beim Ressourcen-


verbrauch Fortschritte zu erzielen. Eine wichtige Rolle spielen dabei neben der Rohstoffwirtschaft die Kommunen 


und Regionen. Sie sind die Wegbereiter für eine Kreislaufwirtschaft der Zukunft und können wesentlich zur Umset-


zung der Nachhaltigkeitsziele beitragen. Die Initiative der Europäischen Kommission „Circular Cities and Regions 


Initiative” kann beispielgebend auch für Niedersachsen sein.  


 


Wirksame Kreislaufwirtschaft aufbauen 


Das Land muss sich für die Einführung und Umsetzung einer effektiven Kreislaufwirtschaft einsetzen. Dies umfasst 


die selektive Kreislaufführung der Produktionsprozesse entlang aller Wertschöpfungsketten, den Einsatz überwie-


gend hochwertiger Recyclate und zurückgewonnener Grundstoffe, die Wiederverwendung von Produkten bzw. 


Bauteilen aus langlebigen Produkten und die Herstellung von ausschließlich langlebigen Produkten. Alle Produkte 


müssen reparaturfähig produziert werden. Produktion und Vorhaltung von Ersatzteilen müssen vor allem in der 


Elektronikindustrie vorgeschrieben werden – hier muss Niedersachsen seinen EU- und Bundeseinfluss nutzen.  


Rohstoffrecycling fördern 


Einzelne Rohstoffsektoren wie die Gewinnung von Kies, Sand und Gips klagen bereits über Knappheit. Dennoch 


sind deren Recyclinganteile gemessen am Gesamtvolumen noch sehr gering. Um die Versorgungssicherheit mit 


Rohstoffen auch über die Restlaufzeit von Gesteinsvorräten hinaus dauerhaft sicherzustellen, ist die Recyclingwirt-


schaft im Land massiv auszubauen. Am Beispiel des Rohstoffs Anhydrit und Gips sollte das Land die Entwicklung 


eines Gips-Recycling-Zentrums im Südharz in Zusammenarbeit mit den Ländern Thüringen und Sachsen-Anhalt 


initiieren.  
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Striktere Reglementierung des Rohstoffabbaus 


Beim jetzigen Tempo des Bodenabbaus werden viele Lagerstätten bald erschöpft sein. Das Land muss sich für 


eine Reform des völlig veralteten Bundesbergrechts und anderer Gesetze und Regeln einsetzen, die den Rohstoff-


abbau immer noch zu stark fördern. Bezüglich Anhydrit, Gips, Sand, Kies, Dolomit und Kalkstein muss es zu einer 


Reform der Regelungen in der Landes- und regionalen Raumordnung kommen. Die Novellierung muss sich an 


langfristigen Gemeinwohlaspekten wie Biodiversität und Klimaschutz und nicht an kurzfristigen Bedarfen der Roh-


stoffindustrie orientieren. 


Produktbeschaffung und Leistungsvergabe des Landes konsequent ökologisch und sozial 


Das Land und seine Kommunen haben als bedeutende Auftraggeber nachfrageseitig eine große wirtschaftliche 


Impulskraft. Das Land muss bei der Beschaffung von Produkten und bei Leistungsvergaben ökologische und sozi-


ale Kriterien obligatorisch vorgeben, um nachhaltig wirtschaftende Betriebe vor einem reinen Preiskampf zu schüt-


zen und sichere Absatzmärkte für nachhaltige, innovative Produkte zu schaffen. Eine Novellierung des Niedersäch-


sischen Vergabegesetzes kann dazu einen wichtigen Beitrag leisten. 


Versiegelung und Flächenverbrauch reduzieren 


Im Niedersächsischen Weg hat sich das Land zu einer Begrenzung der Flächen-Neuversiegelung bis 2030 auf 


weniger als 3 Hektar pro Tag und die Reduktion auf Netto-Null bis spätestens zum Jahr 2050 verpflichtet und dies 


im Naturschutzgesetz des Landes festgeschrieben.  


 


Der BUND fordert eine konsequente Umsetzung der Ziele durch  


 Änderung der Niedersächsischen Bauordnung mit dem Ziel, flächensparende Konzepte wie Nutzungssta-


pelungen vorzugeben,  


 Berücksichtigung von Belangen des Flächensparens bei der Energie- und Mobilitätswende, insbesondere 


klarer Vorrang von PV-Anlagen auf Dächern und versiegelten Flächen, 


 Förderung von Flächenrecycling durch verbesserte finanzielle Ausstattung von Flächensanierungen für 


Industrie- und Gewerbebrachen. 


 Entwicklung von Konzepten zur Verringerung des Flächenverbrauchs als Hilfestellung für Kommunen so-


wie finanzielle und organisatorische Unterstützung,  


 Unterstützung der Umsetzung der Koalitionsvereinbarung auf Bundesebene zur Streichung, resp. Aus-


laufen des § 13 b BauGB. 


 


 


Niedersachsen muss Vorreiter bei der Agrarwende werden. Eine tiergerechte, bodenschonende Landwirtschaft 


berücksichtigt den Schutz von Klima, Umwelt und Natur. Landwirt*innen müssen für ihre gesellschaftlichen Leis-


tungen fair honoriert werden. Förderpolitik und Erzeugerpreise sind konsequent darauf auszurichten. Mit dem Nie-


dersächsischen Weg konnte ein wichtiger Schritt hin zu mehr Naturschutz in der Agrarlandschaft erreicht werden. 


Die weitere konsequente und Umsetzung des Niedersächsischen Weges ist von der künftigen Landesregierung 


dringend voranzutreiben. Dafür sind dauerhaft die notwendigen Ressourcen sicherzustellen. Naturschutz und 


Landwirtschaft müssen ihre Zusammenarbeit im Sinne des Niedersächsischen Weges fortsetzen. 
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Umbau der Tierhaltung – tiergerecht und umweltschonend  


Ziel ist eine Halbierung der Nutztierzahlen bis 2050 und die Begrenzung von zwei Großvieheinheiten pro Hektar, 


um das Grundwasser vor Nährstoffüberschüssen zu schützen und die Klimaschutzziele zu erreichen. Die Anzahl 


der Tiere muss an die betrieblichen Futtergrundlagen und verfügbare Flächen zur Ausbringung von Wirtschafts-


dünger gekoppelt werden. Die künftige Landesregierung ist aufgefordert, den Umbau, die Beratung und Markter-


schließung von Lebensmitteln aus tiergerechter Nutztierhaltung zu unterstützen. Die Empfehlungen der „Borchert-


Kommission“ zur Nutztierhaltung sind in Niedersachsen umzusetzen.  


Ein Viertel der landwirtschaftlichen Fläche in Niedersachsen ist Grünland. Eine angepasste Weidehaltung ist eine 


wichtige Voraussetzung für den Erhalt von Grünland mit seinen wichtigen Funktionen für den Klima- und Natur-


schutz. Die Agrarförderung muss in Kombination von EU-, Bundes- und Landesmitteln zum investiven Flächen-


schutz sowie einer besseren Vermarktung von Lebensmitteln aus Weidehaltung beitragen.  


CO2-Freisetzung auf landwirtschaftlich genutzten Moorstandorten reduzieren  


In keinem Bundesland liegen so viele Moore wie in Niedersachsen. 27.000 ha Niedermoor und 20.000 ha Hoch-


moor werden derzeit als Ackerland genutzt, wobei enorme Treibhausgasemissionen entstehen. Die neue Landes-


regierung muss kurzfristig ein verbindliches und finanziell abgesichertes Konzept vorlegen, wie sie bis zum Jahr 


2050 die Ackernutzung auf allen Hoch- und Niedermooren zugunsten von Naturschutz, Dauergrünland oder Palu-


dikulturen beenden und die Wasserstände anheben will. Damit dies gelingt, müssen als Zwischenziel 50 % aller 


Moore bis 2030 aus der Ackernutzung genommen worden sein. 


Pestizidreduktion messbar umsetzen 


Der Einsatz von Pestiziden muss deutlich reduziert werden, um Biodiversität, Böden und Gewässer zu schützen. 


Im Niedersächsischen Weg wurde eine Reduktion von Pflanzenschutzmitteln um 25 % bis 2030 vereinbart. Dafür 


müssen konkrete und überprüfbare Maßnahmen im Pflanzenschutzreduktionsprogramm verankert werden. Für 


eine Überprüfung ist – neben der bestehenden Aufzeichnungspflicht – eine Anwendungsanzeige- und Meldepflicht 


einzuführen und eine unabhängige Kontrolle einzurichten. Die firmenunabhängige Beratung und die Entwicklung 


von geeigneten Anbausystemen müssen in Niedersachsen verstärkt werden. 


Ökologische Landwirtschaft fördern und finanziell absichern 


Gemäß dem Niedersächsischen Weg soll der Ökolandbau von derzeit 5 % auf mindestens 10 % bis 2025 und 15 


% bis 2030 anwachsen. Dafür ist eine langfristige und mitwachsende Agrarförderung für die Umstellung der Be-


triebe notwendig. Das Land muss die regionale Verarbeitung und Vermarktung fördern: durch mehr Lebensmittel 


aus ökologischem, regionalem Anbau in Gemeinschafts-Verpflegungen und öffentlichen Kantinen wie Schulen, 


Kitas, Krankenhäuser, Universitäten und Landesbehörden sowie durch 10 weitere Ökomodellregionen in der näch-


sten Legislaturperiode mit einer auskömmlichen Finanzierung und einer Mindestlaufzeit von fünf Jahren. Eine Kam-


pagne zur öffentlichkeitswirksamen Unterstützung regionaler, ökologisch erzeugter Lebensmittel kann ebenfalls 


zur Steigerung der Nachfrage beitragen. 


Regional erzeugte und vermarktete Lebensmittel  


Damit in Niedersachsen gesunde, umweltverträglich erzeugte Lebensmitteln zu fairen Preisen angeboten werden 


können, sind Landwirt*innen, verarbeitendes Gewerbe, Handel und Verbraucher*innen gleichermaßen in die Ver-


antwortung zu nehmen. Die künftige Landesregierung muss die Entwicklung eines Gesellschaftsvertrages weiter-


führen. Dazu gehört u.a. der Aufbau dezentraler Verarbeitungsstätten für Fleisch und Milch sowie regionale Ver-


marktungsstrukturen unabhängig von Einzelhandelskonzernen.  
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Die niedersächsischen Wälder haben eine zentrale Bedeutung für den Klimaschutz und die biologische Vielfalt. 


Wälder bieten neben Mooren die derzeit wirkungsvollste Möglichkeit, CO2 aus der Luft zu binden, und können damit 


einen erheblichen Beitrag zum Erreichen der Klimaziele leisten. Die Bindung von CO2 findet sowohl im Ökosystem 


Wald als auch im Produkt Holz statt. Die Landesforsten müssen eine Vorbildfunktion für die Bewirtschaftung der 


Niedersächsischen Wälder übernehmen und aufzeigen, wie klimaresiliente Wälder mit heimischen Baumarten ent-


wickelt werden können. Der Schutz- und Erholungsfunktion muss dabei Vorrang vor der Produktionsfunktion ein-


geräumt werden. 


 


Weiterentwicklung der Landesforsten hin zu einer naturnahen Waldbewirtschaftung 


In den Landesforsten muss der Ökologie  Vorrang vor wirtschaftlichen Zielen eingeräumt werden. Dies ist in den 


Geschäftsgrundsätzen der Niedersächsischen Landesforsten klar zu formulieren. Nur so kann der Landeswald 


inneren und äußeren Einwirkungen robust entgegenwirken, seine klimastabile Wirkung voll entfalten und seinen 


Beitrag zur Förderung der Biodiversität nachhaltig erbringen. 


Überarbeitung des 20 Jahre alten LÖWE-Programms 


Damit Niedersachsen wieder zum Vorreiter bei der naturnahen, biodiversitätsfördernden und klimaschutzwirksa-


men Bewirtschaftung seiner Landeswaldfläche wird, muss das LÖWE-Programm überarbeitet werden. Der Lan-


deswald muss u. a. durch folgende Maßnahmen vorbildlich auf das Allgemeinwohl ausgerichtet werden:   


 Verzicht auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln (Insektizide, Herbizide, Rodentizide) zur Erhaltung 


und zum Schutz der Artenvielfalt,  


 Zertifizierung der Landesforsten mit dem FSC-Gütesiegel, denn FSC stellt deutlich höhere Naturschutz-


standards an den Landeswald als die derzeitige PEFC-Zertifizierung,  


 Wiederherstellung des natürlichen Wasserhaushaltes und Verzicht auf Entwässerungsmaßnahmen, 


 Aufbau gestufter Waldränder mit einem Mantel aus Sträuchern an möglichst allen Waldgrenzen zur För-


derung der landschaftlichen Biodiversität und der Biotopvernetzung, 


 Verzicht auf den Anbau nichtheimischer Baumarten in den Landesforsten. 


 


 


Niedersachsen ist das moorreichste Bundesland und trägt besondere Verantwortung für den Moorschutz. Unsere 


Moore müssen so entwickelt werden, dass sie ihrer Bedeutung als CO2-Speicher und Lebensraum für charakteris-


tische Pflanzen und Tiere gerecht werden. Der Klimawandel verlangt einen Paradigmenwechsel in der Landnut-


zung auf kohlenstoffreichen Böden: In den Moorregionen müssen die Wiedervernässung, das Wassermanagement 


und angepasste Nutzungskonzepte auf nassem Torf im Fokus stehen. Gleichzeitig sind die gesetzlichen Grundla-


gen zur Beendigung des Torfabbaus und torfzehrender Nutzungen zu schaffen. Die Landesregierung hat hierfür 


den Weg zu ebnen.  
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Programm „Niedersächsische Moorlandschaften“ novellieren 


Niedersachsen braucht eine aktuelle und verbindliche Moorschutzstrategie. Ziel muss es unter anderem sein, 


Transformationspfade für ausgewählte Moorregionen zu entwickeln und umzusetzen. Dazu zählt auch die Be-


schreibung von Meilensteinen wie die vereinbarte Vernässung von 47.000 ha Hoch- und Niedermoorflächen und 


die Anhebung von Wasserständen bis zum Jahr 2050. Bis 2030 müssen 50 % aller Moore aus der Ackernutzung 


genommen worden sein.  


Förderprogramme für die Renaturierung von Moorflächen 


Das Land muss über einen „Niedersächsischen Moorfonds“ – neben Europäischer Union und Bund – ausreichende 


Mittel für die Renaturierung und klima- und naturschutzkonforme Nutzung von Moorflächen zur Verfügung stellen 


und die klima- und naturschädliche Nutzung von Moorböden stoppen. Gefördert werden muss vor allem: 


 Erwerb von Flächen, um Moorgebiete zusammenhängend vernässen zu können, 


 Entwicklung, Erprobung und Förderung moorschonender Nutzungskonzepte wie Paludikulturen oder 


moorschonende Waldnutzung inklusive angepasster Landtechnik, 


 langfristige Einkommenssicherung für Landnutzer*innen auf wiedervernässten Mooren („Moor-Klima-


wirt“), 


 Entwicklung eines freiwilligen Kohlenstoffmarkts, dessen Gewinne zweckgebunden für Wiedervernässung 


und Förderung klima- und moorschonender Bewirtschaftung eingesetzt werden. 


Vorreiterrolle des Landes im Moorschutz 


Moorböden auf landeseigenen Flächen sind stillzulegen, zu vernässen oder klimafreundlich zu nutzen. Die staatli-


che Moorschutzverwaltung des Landes sollte hier eine Vorreiterrolle und Pilotfunktion in der Demonstration und 


Erprobung insbesondere bei der klimafreundlichen Nutzung von Moorböden übernehmen und ihre jährlichen Ar-


beitsprogramme entsprechend umstellen. 


Schaffung eines Moorkompetenzzentrums in Niedersachsen 


Schwerpunkte eines zu gründenden Moorkompetenzzentrums sollten die Renaturierung und Wiedervernässung 


von Hoch- und Niedermooren in Niedersachsen, die Forschung und Entwicklung moorschonender Bewirtschaftung 


sowie Vernetzung, Erfahrungsaustausch und Öffentlichkeitsarbeit sein. 


Ausweisung von Modellregionen für den Moorschutz 


In Niedersachsen ist beispielsweise im Bereich des Teufelsmoores eine Biosphärenregion als Modellregion zu 


entwickeln, in der die Umwandlung von einer entwässernden Moornutzung hin zu einer torfhaltenden Bewirtschaf-


tung (Paludikultur) und Naturschutz erprobt wird. 


Bildung einer auf Klimaschutz und Biodiversität ausgerichteten Moorkommission 


Auf Landesebene ist eine Moorkommission zu bilden, an der alle relevanten gesellschaftlichen Gruppen beteiligt 


sind und die den Strukturwandel in den Moorregionen sozialverträglich mit dem Ziel der Klimaneutralität begleitet.  
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Niedersachen braucht ein zukunftsfähiges und naturverträgliches Wassermanagement. Wasser und Gewässer 


sind unverzichtbare Lebensgrundlagen des Menschen. In Zeiten der Klima- und Artenkrise ist ein umso konse-


quenterer Schutz erforderlich. 97 % der niedersächsischen Gewässer sind jedoch in keinem guten Zustand, auf  


60 % der Landesfläche ist das Grundwasser mit Nitraten und anderen Nährstoffen belastet. Die Klimakrise verstärkt 


die Probleme: Prognosen zeigen, dass auch Niedersachsen mit zunehmenden Extremen wie Dürre, Hochwasser 


oder Starkregenereignissen rechnen muss. Bei der drohenden Wasserknappheit ist es besonders wichtig, Was-


servorräte vor Verschmutzung zu schützen und nur schonend als Trink- und Brauchwasser oder zur landwirtschaft-


lichen Beregnung zu nutzen.  


 


Ökologischer Hochwasserschutz – Rückgewinnung von Retentionsflächen 


Hochwasser sind natürliche Ereignisse. Erst durch den Verlust natürlicher Auen werden sie zu Katastrophen. 


Flüsse brauchen wieder mehr Raum. Ein nachhaltiger Hochwasserschutz beginnt in den Einzugsgebieten und ist 


unabdingbar, um Überschwemmungsgefahren zu verringern. Die Wiedergewinnung von natürlichen Überschwem-


mungsgebieten leistet hier einen zentralen Beitrag. Überschwemmungsgebiete und Flussauen sind konsequent 


von Bebauung freizuhalten. In ihnen sollen gewässerverträgliche Nutzungsformen wie Grünland und Auwald etab-


liert und Ackernutzung zurückgedrängt werden. 


Die Salzbelastung von Werra und Weser drastisch reduzieren 


Wegen des industriellen Kalibergbaus gehören Weser und Werra zu den am stärksten mit Salz belasteten Flüssen 


Europas. Die starke Salzwasserbelastung beeinträchtigt das Süßwasser-Ökosystem massiv. Der BUND fordert 


eine verbindliche weitere schrittweise Absenkung der zulässigen Salzgehalte auch ab dem Jahr 2025 und die ver-


bindliche Festlegung von Chlorid- und anderen Zielwerten am Pegel Boffzen. Nur so kann ein guter Zustand der 


flussabwärts gelegenen Weserabschnitte bis Ende 2027 garantiert werden. 


„Masterplan Ems 2050“ konsequent umsetzen 


Mit dem Masterplan Ems 2050 wurde ein seit Jahrzehnten schwelender Konflikt befriedet. An der stark degradierten 


Ems sollen die Belange von Wirtschaft und Natur gleichermaßen berücksichtigt werden – auf diese Grundsätze 


haben sich die Vertragspartner des Masterplans Ems 2050 verpflichtet. Das vereinbarte Maßnahmenpaket und die 


festgelegten Zeitpläne sind fortzuführen und verbindlich einzuhalten. 


Keine weiteren Flussvertiefungen und -ausbauten 


Die Folgen der Flussausbauten an den Mündungen von Elbe, Weser und Ems sind deutlich: veränderte Strömungs-


geschwindigkeiten, Verschlickung, rasant steigende Baggermengen und ökologische Verarmung. Dennoch sind 


weitere Fahrrinnenvertiefungen im Ems- und Weserästuar in der Planung. Der BUND fordert die künftige Landes-


regierung auf, den Ausbau von Ems und Weser zu stoppen und den Planfeststellungsantrag zur Vertiefung der 


Außenems sofort zurückzuziehen, um die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie einhalten zu können. Mit dem „Master-


plan Ems 2050“ wurde ein millionenschweres Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht, um die Folgen der voran-


gegangenen Ems-Ausbauten möglichst zu kompensieren. Ein weiterer Emsausbau im Bereich des Emder Fahr-


wassers würde diese Bemühungen torpedieren.  


Europäische Schutzziele einhalten und Durchgängigkeit an Flüssen herstellen 


Der Gewässerschutz in Niedersachsen braucht eine erheblich größere politische Priorität. Das Land muss alle 


erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um die Ziele der europäischen Wasserrahmenrichtlinie bis 2027 zu erreichen. 


Dazu gehört, die niedersächsischen Flüsse von der Quelle bis zur Mündung durchgängig zu machen – hier reichen 
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die bisherigen Maßnahmen und Programme der Landesregierung nicht aus. Höchste Priorität müssen die überre-


gionalen Fischwanderrouten bekommen. Der BUND fordert einen Masterplan, der die Herstellung der Durchgän-


gigkeit an den fast 1.500 Querbauwerken sicherstellt, die auf den Wanderrouten liegen. 


Weitere Aufwertung der Gewässerrandstreifen 


Auf Grundlage der Vereinbarung des Niedersächsischen Wegs werden Gewässerrandstreifen eingeführt, in denen 


die Anwendung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln verboten ist. Zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele nach 


der Wasserrahmenrichtlinie ist eine weitere ökologische Aufwertung von Gewässerrandstreifen, z.B. durch Gehölz-


pflanzungen, erforderlich. Die künftige Landesregierung muss dafür entsprechende Fördermittel zur Verfügung 


stellen. 


 


 


Naturnahe Lebensräume wie Wälder, Moore oder Auen erfüllen herausragende Funktionen: Sie wirken als natürli-


che Kohlenstoffspeicher und tragen als grüne Lungen und Erholungsräume zu Gesundheit und Wohlbefinden der 


Menschen bei. Der Schwund an Arten und Lebensräumen schreitet jedoch in rasantem Tempo weiter voran: Laut 


Landschaftsprogramm gelten rund 40 % der Pflanzen- und 45 % der in den Roten Listen erfassten Tierarten als 


gefährdet. Lebensraumtypen wie artenreiches Grünland, Moore und Gewässer sind fast durchweg in einem 


schlechten Erhaltungszustand. Umso dringender sind wirksame Maßnahmen zum Schutz und zur Wiederherstel-


lung artenreicher, naturnaher Lebensräume und deren Vernetzung zu einem wirksamen Biotopverbund.  


 


Umsetzung Niedersächsischer Weg 


Die Landesregierung hat sich mit der Vereinbarung „Niedersächsischer Weg“ zu einem umfangreichen Maßnah-


menpaket für Natur-, Arten- und Gewässerschutz verpflichtet. Neben gesetzlichen Regelungen im Naturschutz-, 


Wasser- und Waldgesetz des Landes soll der Niedersächsische Weg den Bewirtschafter*innen ausreichend An-


reize bieten, um freiwillig mehr für Artenvielfalt und Naturschutz zu leisten. Der BUND fordert die künftige Landes-


regierung auf, die Umsetzung der Vereinbarung weiter konsequent voranzutreiben, die notwendigen finanziellen 


Mittel und personelle Ausstattung langfristig bereit zu stellen und eine regelmäßige Evaluierung inklusive Anpas-


sung der Maßnahmen im Austausch mit den Partnern des Niedersächsischen Weges vorzunehmen.  


Investitionsprogramm für Biologische Vielfalt 


Das Land hat erkannt, dass die Artenvielfalt in Niedersachsen bedroht ist. Die Naturschutz-Finanzierung ist jedoch 


erheblich zu gering, um das Sterben von Arten und den Rückgang von Lebensräumen zu stoppen. Der BUND 


fordert ein ausreichend finanziertes Investitionsprogramm zur Biodiversität für Niedersachsen, um Schutzgebiete 


sowie Biotopverbundkorridore zu pflegen und zu entwickeln. 


Natura 2000 umsetzen 


Das Land Niedersachsen ist dringend gefordert, den Schutz und das Management von Natura 2000-Gebieten EU-


konform umzusetzen. Die aktuelle Klage der EU-Kommission vor dem Europäischen Gerichtshof belegt die Dring-


lichkeit zum Handeln. Der BUND fordert die Festlegung konkreter und quantifizierbarer, rechtlich verbindlicher Er-


haltungsziele und Maßnahmen für die Natura 2000-Gebiete, eine konsequente Umsetzung und Monitoring der 


Maßnahmen sowie eine ausreichende personelle Ausstattung der zuständigen Naturschutzbehörden.  
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Schutzgebietsbetreuung langfristig absichern 


Das erfolgreiche Modell der Schutzgebietsbetreuung in Niedersachsen durch Ökologische Stationen muss wie im 


Niedersächsischen Weg vereinbart erheblich erweitert und vor allem dauerhaft finanziell auskömmlich abgesichert 


werden. Eine Vernetzungsstelle für die Einrichtungen zur Gebietsbetreuung soll die hohe Qualität in der Betreuung 


sichern und bildet damit eine wesentliche Säule zur erfolgreichen Umsetzung von Natura 2000.  


Biotopverbund entwickeln 


Das Land hat sich verpflichtet, bis Ende 2023 einen Biotopverbund auf 15 % der Landesfläche und 10 % der 


Offenlandfläche zu entwickeln. Schutzgebiete sollten mindestens 30 % der Landesfläche einnehmen und bilden 


das Rückgrat für einen landesweiten Biotopverbund. Um den Zielen des Biotopverbundes die nötige Verbindlichkeit 


zu geben, müssen diese in das Landesraumordnungsprogramm übernommen werden.  


Biotopverbund benötigt ausreichend Flächen. Deshalb muss für eine wirksame Umsetzung des Biotopverbunds 


die Biotopverbundplanung in der Regionalplanung vorrangig berücksichtigt werden. Öffentliche Flächen müssen 


primär für den Biotopverbund eingesetzt werden. Die Umsetzung sollte im Sinne einer „grünen Flurneuordnung“ 


vordringliche Aufgabe der Ämter für regionale Landesentwicklung (ArL) sein. Ein Erschwernisausgleich des Landes 


muss künftig auch für Grundstücke im öffentlichen Eigentum gewährt werden und für Tatbestände, die Gegenstand 


der Verbotsregelungen von Schutzgebietsverordnungen sind. 


Biosphärenregionen schaffen als Modellgebiete für nachhaltige Entwicklung 


Biosphärenregionen sind Impulsgeber für eine nachhaltige Regionalentwicklung und ein Qualitätssiegel für natur- 


und kulturbezogenen Tourismus. Sie zielen darauf ab, nachhaltiges Wirtschaften, Naturschutz, Forschung und 


Bildung beispielhaft umzusetzen. In Niedersachsen sollten in folgenden Regionen Prozesse zur Einrichtung von 


Biosphärengebieten vorangetrieben werden:  


 Eine Biosphärenregion Südharz der Länder Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen kann einen 


wesentlichen Beitrag leisten, den Transformationsprozess vom Gipsabbau hin zu einer Modellregion für 


Kreislaufwirtschaft und nachhaltigen Tourismus zu initiieren und zu begleiten.  


 Eine zweite Biosphärenregion sollte in einer ausgewählten niedersächsischen Moorlandschaft (z.B. im 


Bereich Teufelsmoor) eingerichtet werden, um beispielhaft die Konversion von entwässernder Moornut-


zung zu torfhaltender Bewirtschaftung (Paludikultur) und Naturschutz zu begleiten. 


Betreuungs- und Bildungsarbeit in den Nationalen Naturlandschaften sichern 


Der BUND fordert einen Ausbau und eine personelle Stärkung des Ranger*innensystems sowie eine dauerhafte 


und auskömmliche Finanzierung der Nationalparkhäuser und -zentren. Die Betreuung der Großschutzgebiete 


durch Ranger*innen und die Bildungs- und Informationsarbeit in den Nationalen Naturlandschaften sind ein we-


sentlicher Erfolgsfaktor für die Wirksamkeit der Schutzgebiete.  


 


 


Der Nationalpark und das Weltnaturerbe Wattenmeer haben eine herausragende Bedeutung für den Schutz der 


biologischen Vielfalt und den Klimaschutz. Trotz seines Status als einzigartiges Naturgebiet von Weltrang wird das 


niedersächsische Wattenmeer jedoch stark von Nutzungsinteressen bedroht. Ob Tourismus, Fischerei, Energie-


wende, Schifffahrt, Hafenwirtschaft, Flugverkehr, Küstenschutz, Rohstoffgewinnung, Munitionsaltlasten – einzeln, 


aber insbesondere in Kombination miteinander stellt die Übernutzung des Wattenmeeres eine massive Gefährdung 
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für das Ökosystem dar. Der BUND fordert daher wirksame Maßnahmen zum Schutz des Watten- und Küstenmee-


res. Die Belange des Weltnaturerbes, die Schutz- und Erhaltungsziele des Nationalparks und die Ziele der Meeres- 


und Klimaschutzstrategie müssen bei allen Planungen vorrangige Berücksichtigung finden. 


 


Rohstoffförderung stoppen 


Eine weitere Exploration und Gewinnung von Erdgas und Erdöl im und unterhalb des Watt- und Küstenmeeres 


müssen konsequent verboten werden. Bestehende Anlagen sind bis spätestens 2030 zurückzubauen. Auch der 


Abbau von Sand ist einzustellen, außer zu Küstenschutzzwecken. 


Schutzzonen erweitern 


Die sogenannten „no take zones“, in denen jeglicher Fang von Meerestieren verboten ist, sind auf 75 % der Watt-


flächen im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer auszuweiten. Die Einhaltung muss kontrolliert werden. Die 


neue Landesregierung muss Wildnisgebiete im Wattenmeer ausweisen, in denen sich die Natur ganz nach ihren 


eigenen Gesetzmäßigkeiten entwickelt kann. 


Biosphärenreservat erweitern 


Die Einrichtung einer Erweiterungszone für das Biosphärenreservat Niedersächsisches Wattenmeer muss konse-


quent vorangetrieben werden, um eine Nachhaltigkeitsregion entlang der Küste direkt angrenzend an den Natio-


nalpark und das Weltnaturerbe-Gebiet zu schaffen. In der erweiterten Biosphärenregion müssen ausreichend För-


dermöglichkeiten für Projekte zur nachhaltigen Entwicklung des Gebietes zur Verfügung stehen.  


Nachhaltiges Fischereimanagement 


Das Fischereimanagement muss sich an den Schutz- und Erhaltungszielen des Nationalparks orientieren, dies gilt 


auch für die zertifizierte Küsten- und Muschelfischerei. Das Einbringen von nicht standortheimischen Arten und 


Muschelsaat ist zu verbieten. Fischereifreie Gebiete müssen eingerichtet werden. 


Die Jagd auf Zugvögel stoppen 


Die Jagd auf Zugvögel im Nationalpark muss eingestellt werden. Auf landeseigenen Flächen darf keine Jagdver-


pachtung mehr erfolgen, erlaubt nur noch Jagdschutz und jagdliche Hegeverpflichtung im engeren Sinne. 


Naturverträgliche Beseitigung von Munitionsaltlasten 


Das Land muss gegenüber dem Bund die Initiative ergreifen, um die dringend notwendige Beseitigung von Muniti-


onsaltlasten im Wattenmeer voranzubringen. Ein Masterplan für die Bergung und Entsorgung von Altmunition muss 


erstellt und Maßnahmen und Gebiete priorisiert werden. Munitionssprengungen im Wattenmeerbereich sind – mit 


Ausnahme von nicht mehr zu transportierender Altmunition – zu unterlassen. 


Flug- und Befahrensregelungen nachschärfen 


Die Beeinträchtigungen der Vogelwelt im Nationalpark – insbesondere durch den Flugverkehr zur Versorgung der 


Offshore-Windparks – müssen reduziert werden. Das Land muss initiieren, dass Bund und EU den Flugverkehr 


über den Nationalpark neu regeln, Flugrouten verlegen und die Mindestflughöhen auf 2.000 Fuß anheben. Spätes-


tens seit 2010 stimmt der Geltungsbereich der Befahrens-Verordnung des Bundes für das Küstenmeer nicht mehr 


mit dem Gebiet des Nationalparks überein. Deshalb müssen die Verordnung zum Schutz der Vogelwelt und Mee-


ressäuger geändert und Regelungen für die neuen Nutzungen aufgenommen werden (keine Schnellfahrtkorridore, 


Kitesurfen-Regelung, Wassertaxi-Kontrolle). 


Grenzübergreifendes Sedimentmanagement 


Unterhaltungsbaggerungen in den Schifffahrtsrinnen und die Sedimentverklappung beeinträchtigen fortlaufend ver-


schiedene Wattenmeerbereiche, auch im Grenzbereich zu den Niederlanden. Um das massive Problem des 


Schlickanfalls ursächlich anzugehen und die Baggermengen zu reduzieren, muss sich Niedersachsen für eine 
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strategische Kooperation der Seehäfen Wilhelmshaven, Bremerhaven und Hamburg einsetzen. Gleichzeitig müs-


sen die Bemühungen zu einem grenzübergreifenden Sedimentmanagement vor der niedersächsischen Küste im 


Hinblick auf die unterschiedlichen Akteure und Methoden der Unterhaltungsmaßnahmen verstärkt werden.  


Nachhaltigkeitsziele bei Schifffahrt und Hafenwirtschaft umsetzen 


Der BUND fordert die Förderung fossilfreier Antriebssysteme für die Schifffahrt, die Umrüstung landeseigener 


Schiffe auf regenerative Antriebsysteme sowie den Aufbau hierfür erforderlicher Infrastrukturen. 
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Forderungen des BUND Niedersachsen zur Landtagswahl 2022







Der BUND fordert:


• Energie einsparen und klimaneutral erzeugen
• Atomausstieg auf ganzer Linie
• Nachhaltige Mobilität für alle
• Ressourcenschonend wirtschaften
• Landwirtschaft ökologisch und sozial gestalten
• Wälder und Moore erhalten
• Lebendige Gewässer
• Naturschutz stärken
• Weltnaturerbe Wattenmeer schützen


Am 9. Oktober ist in Niedersachsen Landtagswahl. Entscheidende Schritte sind erforderlich, um in den
kommenden 5 Jahren den Klimaschutz und die Bewahrung der biologischen Vielfalt voranzubringen. Die 
Herausforderungen sind angesichts der immer realer werdenden Klimakrise und des nach wie vor unge-
bremsten Verlustes an Arten und Lebensräumen enorm. Ein erfolgreicher gesellschaftlicher Wandel ist nur 
möglich, wenn man Naturschutz, Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit zusammen denkt.


Der BUND legt zur Landtagswahl konkrete Forderungen für eine nachhaltige und zukunftsfähige Ausrich-
tung von Politik und Gesellschaft vor. Um das 1,5-Grad-Klimaziel zu erreichen, ist ein entschlossenes Um-
steuern dringend erforderlich. Wir fordern die Par teien im Landeswahlkampf auf, sich für eine ökologische 
und gerechte Gesellschaft einzusetzen und den Aufbruch jetzt einzuleiten. Nur so sichern wir auch für 
künftige Generationen ein gutes Leben in einer intakten Natur und Umwelt in Niedersachsen.


Zukunft wählen!


Unsere BUND-Forderungen zur Landtagswahl 2022:
www.bund-niedersachsen.de/landtagswahl-2022







Der BUND fordert konkret:


Um die Klimakrise abzuwenden, müssen wir aus der fossilen Infrastruktur aussteigen. Bis spätestens 
zum Jahr 2040 muss sich Niedersachsen vollständig aus erneuerbaren Energiequellen versorgen – bei 
Strom, Mobilität und Wärme. Das bedeutet: Energieverbrauch deutlich reduzieren, Energieeffizienz er-
heblich steigern, Erneuerbare konsequent ausbauen. Wir brauchen eine umwelt- und sozialverträgliche 
Energiewende in Bürger*innenhand: Alle müssen die Möglichkeit haben, im Einklang mit der Natur 
selbst Strom zu erzeugen.


Energieverbrauch drastisch senken. Wir brauchen eine flächendeckende Energiesparberatung und eine 
Energieeffizienz-Offensive für private Haushalte, Unternehmen, Land und Kommunen.


Dezentrale Energieversorgung fördern. Ein wesentlicher Anteil des Ausbaus erneuerbarer Energien muss 
in die Hand von Bürger*innen, Kommunen, Stadtwerken und Genossenschaften gelegt werden.


Aus fossiler Energie aussteigen. Das Land muss einen ehrgeizigen Ausstiegsplan aus der fossilen Energie 
vorlegen. Weder die Erdgasgewinnung in der Nordsee noch der Import von verflüssigtem Erdgas (LNG) ist 
mit den Klimazielen vereinbar.


Erneuerbare Energien ausbauen. Der Ökostromanteil muss deutlich erhöht werden. Dafür muss Nieder-
sachsen den Ausbau der Windkraft an Land vorantreiben. Wir fordern für Photovoltaik und Solarthermie 
klare Priorität auf Gebäuden und versiegelten Flächen.


Naturverträglichkeit beachten. Um Konflikte mit dem Artenschutz zu minimieren, braucht es bundes-
weite Standards und landesweite Schutzprogramme für betroffene Arten. Windkraft im Wald ist auf bereits 
vorbelastete Flächen zu begrenzen. 


Grünen Wasserstoff bedarfsgerecht einsetzen. Grüner Wasserstoff darf nur in Bereichen eingesetzt 
werden, wo keine klima- und umweltschonenderen Alternativen realisierbar sind.


Mit gutem Beispiel voran gehen. Niedersachsen muss seine Landesliegenschaften bis spätestens 2035 
treibhausgasneutral umstellen. Das schließt den Fuhrpark der Landeseinrichtungen mit ein.


Energie einsparen 


& klimaneutral erzeugen







keine Lösung!


Atomkraft ist


Atomkraft birgt immense Gefahren und erzeugt 
hochriskanten Müll für viele kommende Genera-
tionen. Gleichzeitig ist Atomstrom bereits jetzt 
teurer und CO2-intensiver als Strom aus erneuer-
baren Energien. Vor allem für die Urangewin-
nung, die Anreicherung, den Bau der AKWs und 
die Entsorgung des Mülls ist viel Energie nötig. 


Das können Sie tun: Wechseln Sie zu einem 
Ökostromanbieter ohne Kohle und Atom!







Der BUND fordert konkret:


Atomausstieg 


auf ganzer Linie


Der BUND fordert eine Zukunft ohne Atomkraft und einen verantwortungsvollen Umgang mit gefährlichem 
Atommüll. Schacht Konrad ist als völlig ungeeignetes Atommülllager aufzugeben und die dringend erfor-
derliche Bergung der radioaktiven Abfälle aus der Asse voranzutreiben. Eine Verlängerung von Laufzeiten 
lehnt der BUND aufgrund der immensen Gefahren und Risiken auch für künftige Generationen strikt ab.


Ausstieg ohne Ausnahmen. Der Atomausstieg muss endlich auch die noch unbefristet genehmigten Anlagen 
der Urananreicherung in Gronau, der Brennelementefabrik in Lingen und von Forschungsreaktoren einschließen. 


Endlagersuche transparent gestalten. Der BUND bekennt sich zur Notwendigkeit eines Atommülllagers in 
Deutschland. Die Auswahl muss wissenschaftsbasiert, transparent und mit größtmöglicher Öffentlichkeits-
beteiligung stattfinden.


Genehmigung für Schacht Konrad zurücknehmen. Das alte Eisenbergwerk Schacht Konrad ist als Atom-
mülllager ungeeignet. Wir fordern, unserem Antrag nachzukommen und den Planfeststellungsbeschluss für den 
Schacht zurückzunehmen.


Asse-Rückholung vorantreiben. Obwohl eine Rückholung der Abfälle aus dem Atommülllager Asse längst 
beschlossen wurde, kommt die praktische Umsetzung zu langsam voran. Der BUND fordert die künftige Landes-
regierung auf, sich für eine zügige Bergung der Abfälle einzusetzen.


Zwischenlager-Konzept überprüfen. Zwischen dem Auslaufen der Zwischenlagergenehmigungen und der 
frühestmöglichen Inbetriebnahme eines Endlagers klafft eine große Lücke. Das Land muss jetzt Konzepte er-
arbeiten, wie die Zwischenlagerung ab 2032 gestaltet werden soll. 


Keine Sicherheitsrabatte auf den letzten Metern. Vor dem Hintergrund gefährlicher Korrosionsrisse in 
Dampferzeugern fordert der BUND trotz der kurzen Restlaufzeit ein sofortiges Abschalten des Atomkraftwerkes 
Emsland und eine Revision aller Dampferzeugerrohre.







Tun Sie sich und der Umwelt etwas Gutes: Fahren 
Sie mehr Rad. Gründe dafür gibt es viele: über-
füllte Straßen im Berufsverkehr, kaum Parkplätze 
in der Stadt, hohe Kosten der Autohaltung und 
das gute Gefühl, schadstofffrei von A nach B zu 
kommen. Ganz zu schweigen von dem kosten-
losen Fitness-Programm. Der BUND setzt sich für 
ein besseres und sicheres Fahrradnetz in Nieder-
sachsen ein.


www.bund-niedersachsen.de/fahrrad


Klima schützen!


Umsteigen und
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Der BUND fordert konkret:


Im Verkehr wird besonders viel klimaschädliches CO
2
 erzeugt. Klima- und umweltverträgliche Mobilität 


muss Vorrang erhalten, erheblich ausgebaut und gut miteinander vernetzt werden. Nur so können wir die 
Abhängigkeit vom Auto durchbrechen. Als ökologischstes Verkehrsmittel muss die Bahn zum Zugpferd 
einer nachhaltigen Verkehrswende werden. Eine gute Taktung und Vernetzung von Bahn, Bus und Bedarfs-
verkehren sowie eine verbesserte Infrastruktur und Angebote für Radverkehr und Fußgänger*innen zeigen 
den Weg in eine echte Mobilitätswende.


Flächendeckender und bezahlbarer ÖPNV. Wir brauchen eine Mobilitätsgarantie mit dem ÖPNV. Jeder Ort 
im Land muss von 5 Uhr morgens bis Mitternacht mindestens im Stundentakt erreichbar sein. Dafür muss der 
ÖPNV erheblich ausgebaut und bezahlbar werden.


Bahnverkehr umweltschonend ausbauen. Der Verkehrsanteil auf der Schiene muss deutlich steigen. Maß-
gabe muss eine gute Taktung sein. Bahnstrecken und Bahnhöfe – vor allen im ländlichen Raum – müssen zügig 
reaktiviert werden. 


Fahrradfahren muss attraktiver werden. Das Radverkehrsnetz in Niedersachsen muss erheblich verbessert 
werden. Dafür fordern wir ein landesweites, lückenloses und sicheres Radwegenetz. Auch die Fahrradmitnahme 
im ÖPNV muss attraktiver und günstiger werden.


Keine neuen Autobahnen in Niedersachsen. Die künftige Landesregierung muss sich für einen Baustopp 
neuer Bundesfernstraßen einsetzen. Geplante Bauprojekte sind auf ihre Klimawirkung zu überprüfen, klima- 
und naturschädliche Autobahnpläne wie A 20 und A 39 müssen sofort gestoppt werden.


Tempolimit einführen. Niedersachsen muss sich für ein Tempolimit von 120 km/h auf Autobahnen, Tempo 80 
außerorts und Tempo 30 in der Stadt einsetzen. Damit können wir bis 2034 bundesweit bis zu 100 Millionen 
Tonnen CO2 einsparen.


Nachtflugverbot einführen, Inlandsflüge verbieten. Die künftige Landesregierung muss die noch bis 2030 
geltende Nachtflugregelung am Flughafen Hannover im Sinne des Lärmschutzes verbessern. Für innerdeutsche 
Kurzstrecken- und Zubringerflüge dürfen keine Slots mehr vorgehalten werden.


Nachhaltige Mobilität


für Alle







Rund 50 % des Gipsverbrauchs gehen auf Gips-
karton und ähnliche Produkte beim Innenaus-
bau von Häusern und Wohnungen zurück. Der 
Gipsabbau zerstört wertvolle Naturräume wie 
den Südharzer Gipskarst. 


Das können Sie tun: Nutzen Sie Produkte aus 
Kunst- oder recyceltem Gips, gipsfreie Baustoffe
und Alternativen wie Holz, Stroh oder Lehm. 
Nachhaltige und gesundheitlich unbedenkliche 
Produkte sind in vielen Baumärkten erhältlich.


Umweltzerstörung!


Bauen ohne
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Der BUND fordert konkret:


Die Gewinnung und Nutzung natürlicher Ressourcen und der steigende Flächenverbrauch sind wesentliche 
Treiber von Klimawandel und Verlust an Biodiversität. Nur wenn wir den Verbrauch drastisch reduzieren, 
wird uns der Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen gelingen. Um den Rohstoffverbrauch zu senken, 
ist die Kreislaufwirtschaft dringend voranzutreiben: Das Recycling muss massiv ausgebaut, der Abbau von 
Rohstoffen strikt reglementiert werden. Eine wichtige Rolle spielen dabei neben der Rohstoffwirtschaft die 
Kommunen und Regionen. Sie sind die Wegbereiter für eine Kreislaufwirtschaft der Zukunft.


Wirksame Kreislaufwirtschaft aufbauen. Das Land muss sich für die Einführung und Umsetzung einer 
effektiven Kreislaufwirtschaft einsetzen – entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Zu fördern sind lang-
lebige und reparaturfähige Produkte, auch in der Elektronikindustrie.


Recycling von Rohstoffen fördern. Um die Versorgungssicherheit mit Rohstoffen wie Kies, Sand und Gips 
dauerhaft sicherzustellen, ist die Recyclingwirtschaft im Land massiv auszubauen. Das Land sollte die Entwick-
lung eines Gips-Recycling-Zentrums im Südharz initiieren. 


Rohstoffabbau strikt reglementieren. Sowohl das völlig veraltete Bundesbergrecht als auch weitere Gesetze 
zum Rohstoffabbau müssen dringend reformiert werden, um den Abbau von Anhydrit, Gips, Sand, Kies, Dolomit 
und Kalkstein zu begrenzen.


Produktbeschaffung ökologisch gestalten. Das Land muss bei der Beschaffung von Produkten und bei Leis-
tungsvergaben ökologische und soziale Kriterien obligatorisch vorgeben, um sichere Absatzmärkte für nach-
haltige, innovative Produkte zu schaffen.


Flächenverbrauch reduzieren. Um das Ziel von Netto-Null Flächenverbrauch bis 2050 zu erreichen, muss 
die Niedersächsische Bauordnung künftig flächensparende Konzepte vorschreiben. Auch bei der Energie- und 
Mobilitätswende muss eine Überbauung und Versiegelung neuer Flächen vermieden werden.


Ressourcenschonend 


wirtschaften







Mit dem Niedersächsischen Weg ist ein erster 
Schritt gemacht: hin zu mehr Ökolandbau, bio-
logischer Vielfalt und weniger Pestiziden. Jetzt 
müssen die nächsten Schritte folgen.


Das können Sie tun: Kaufen Sie regionale, öko-
logische Lebensmittel, am besten direkt vom Er-
zeuger. Werfen Sie möglichst keine Lebensmittel 
weg und reduzieren Sie Ihren Fleischkonsum.


unterstützen!


Die Agrarwende







Der BUND fordert konkret:


Als wichtigstes Agrarland muss Niedersachsen Vorreiter bei der Agrarwende werden. Eine tiergerechte, 
bodenschonende Landwirtschaft berücksichtigt den Schutz von Klima, Umwelt und Natur. Dabei müssen 
Landwirt*innen fair für ihre gesellschaftlichen Leistungen bezahlt werden. Förderpolitik und Erzeugerpreise 
sind konsequent darauf auszurichten. An diesem Ziel arbeiten die Partner des Niedersächsischen Weges 
gemeinsam weiter.


Mehr Tierwohl, weniger Tiere. Die Tierhaltung muss tiergerecht und umweltschonend umgebaut werden, um 
das Grundwasser zu schützen und die Klimaschutzziele zu erreichen. Ziel ist eine Halbierung der Nutztierzahlen 
in Niedersachsen bis 2050. 


Weidehaltung fördern. Weidehaltung ist eine zentrale Voraussetzung für den Erhalt von Grünland mit seinen 
wichtigen Funktionen für den Klima- und Naturschutz. Die Agrarförderung und weitere Fördermittel müssen 
die Weidehaltung und deren Vermarktung stärker unterstützen.


CO
2
-Emissionen im Moor reduzieren. Fast 50.000 Hektar Moor werden derzeit in Niedersachsen als Acker-


land genutzt. Dabei entstehen enorme CO2-Emissionen. Das Land muss jetzt ein Konzept vorlegen, um bis 2050 
die Ackernutzung zu beenden und die Wasserstände anzuheben.


Pestizide messbar reduzieren. Im Niedersächsischen Weg wurde eine Reduktion der Pflanzenschutzmittel um
25 % bis 2030 vereinbart. Dafür müssen konkrete und überprüfbare Maßnahmen in einem Reduktionsprogramm
verankert werden.


Ökologische Landwirtschaft fördern. Damit der Ökolandbau auf 15 % bis 2030 anwachsen kann, muss die 
Förderung für die umstellende Betriebe erhöht werden. Die Umstellung von öffentlichen Kantinen auf öko-
logisch erzeugte Lebensmittel, hilft die Nachfrage anzukurbeln.


Lebensmittel regional erzeugen und vermarkten. Die Landesregierung muss die dezentrale Verarbeitung
und regionale Vermarktung fördern. Dabei sind neben Landwirt*innen auch Verarbeitung, Handel und Ver-
braucher*innen gefragt.


Landwirtschaft 


ökologisch & sozial gestalten







Ein Großteil der niedersächsischen Moore wird 
landwirtschaftlich genutzt. Würden alle Moore 
konsequent unter Naturschutz gestellt, könnten 
jährlich über 10 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente an 
Treibhausgasemissionen eingespart werden. Des-
halb setzt sich der BUND für den Erhalt und die 
Wiedervernässung von Mooren ein.


Das können Sie tun: Verwenden Sie nur torffreie 
Produkte im Garten, auf dem Balkon oder der 
Fensterbank!


ist Klimaschutz!


Moorschutz
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Der BUND fordert konkret:


Wälder und Moore sind essentiell für den Klimaschutz und die biologische Vielfalt. Niedersachsen ist das 
moorreichste Bundesland. Damit Moore ihrer Bedeutung als CO


2
-Speicher und Lebensraum für seltene 


Pflanzen und Tiere gerecht werden können, müssen Nutzungskonzepte im Einklang mit Klima- und Natur-
schutz stehen. Auch der Landeswald muss naturnah und widerstandsfähig entwickelt werden – mit einem 
hohem Anteil an Laubbäumen, Alt- und Totholz. Nur so kann er seine klimastabile Wirkung voll entfalten 
und einen Beitrag zur Förderung der Biodiversität leisten.


Landeswald naturnah bewirtschaften. In den niedersächsischen Landesforsten muss der Ökologie Vorrang 
vor wirtschaftlichen Zielen eingeräumt werden. Dies ist in den Geschäftsgrundsätzen klar zu formulieren.


LÖWE-Programm überarbeiten. Niedersachsen muss sein 20 Jahre altes Programm zur Ökologischen Wald-
entwicklung überarbeiten und zukünftig auf Pflanzenschutzmittel, Entwässerungsmaßnahmen und nicht-
heimische Baumarten im Landeswald verzichten.


Niedersachsens Moorprogramm novellieren. Niedersachsen braucht eine verbindliche Moorschutzstrategie, 
die festlegt und beschreibt, wie ausgewählte Moorregionen entwickelt werden sollen und die Transformation 
zu einer naturverträglichen Nutzung gelingen kann.


Renaturierung finanzieren. Das Land muss ausreichend Mittel für die Renaturierung und eine klima- und 
naturschutzgerechte Nutzung von Moorflächen zur Verfügung stellen. Dafür ist ein Moorfonds anzulegen. 


Vorreiterrolle im Moorschutz einnehmen. Moorböden auf landeseigenen Flächen sind zu vernässen oder 
klimafreundlich zu nutzen. Die staatliche Moorschutzverwaltung sollte eine Vorreiterrolle bei der Erprobung 
natur- und klimafreundlicher Nutzungen übernehmen.


Moorkompetenzzentrum gründen. Schwerpunkte eines solchen Zentrums müssen die Renaturierung und 
Wiedervernässung von Hoch- und Niedermooren in Niedersachsen, moorschonende Bewirtschaftungen sowie 
der Erfahrungsaustausch und die Öffentlichkeitsarbeit sein.


Wälder & Moore 


erhalten







Flüsse liefern uns Trinkwasser, Nahrung, Energie 
und einmalige Naturerlebnisse. Ohne sie ist kein 
Leben möglich. Doch Niedersachsens Gewässern 
geht es schlecht: Mehr als 90 % wurden stark 
verändert und verbaut. Zu viele Nähr- und 
Schadstoffe belasten sie schwer.


Das können Sie tun: Gehen Sie nachhaltig mit 
Trink- und Brauchwasser um und seien Sie 
sparsam beim Bewässern oder beim Einsatz von 
Putzmitteln.


unser Wasser!


Schützen Sie
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Der BUND fordert konkret:


Niedersachen benötigt ein zukunftsfähiges und naturverträgliches Wassermanagement, denn im Zuge der 
Klimakrise werden Extremereignisse wie Dürren und Hochwasser zunehmen. Unsere knapper werdenden 
Wasservorräte sind vor Verschmutzung zu schützen und schonend zu nutzen. Fließgewässer brauchen aus-
reichend Raum und intakte Auen, um ihre vielfältigen Funktionen zu erfüllen. Weitere Flussvertiefungen 
lehnt der BUND strikt ab, denn ihre negativen Folgen an den Mündungen von Elbe, Weser und Ems wie 
Verschlickung und ökologische Verarmung sind offensichtlich.


Ökologischer Hochwasserschutz. Flussauen und natürliche Überschwemmungsgebiete sind konsequent von
Bebauung freizuhalten. Gewässerverträgliche Lebensräume wie Auwald und Grünland sind hier zu etablieren, 
die Ackernutzung hingegen zurückzudrängen.


Salzbelastung von Werra und Weser drastisch reduzieren. Zum Schutz unserer Flüsse müssen die Salzein-
leitungen durch das Unternehmen K + S konsequent abgesenkt und verbindliche Zielwerte festgelegt werden.


Keine weiteren Flussvertiefungen. Die Landesregierung muss den weiteren Ausbau von Elbe, Weser und Ems 
stoppen und den Planfeststellungsantrag zur Vertiefung der Außenems sofort zurückziehen.


„Masterplan Ems 2050“ konsequent umsetzen. An der stark degradierten Ems müssen die Belange von 
Wirtschaft und Natur gleichermaßen berücksichtigt werden. Das vereinbarte Maßnahmenpaket und die fest-
gelegten Zeitpläne sind fortzuführen und verbindlich einzuhalten.


Europäische Schutzziele einhalten. Das Land muss alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um die Ziele der 
europäischen Wasserrahmenrichtlinie bis 2027 zu erreichen. Dazu gehört auch, die niedersächsischen Flüsse von 
der Quelle bis zur Mündung durchgängig zu machen.


Gewässerrandstreifen weiter aufwerten. Die EU-Vorgaben erfordern eine weitere ökologische Aufwertung 
von Gewässerrandstreifen, z.B. durch Gehölzanpflanzungen. Die Landesregierung muss dafür entsprechende 
Fördermittel zur Verfügung stellen.


Lebendige Gewässer


entwickeln







In Niedersachsen gelten zahlreiche Tier- und 
Pflanzenarten bereits als gefährdet. Artenreiches 
Grünland, Moore und Gewässer sind fast durch-
weg in einem schlechten Zustand. Der BUND 
setzt sich daher mit konkreten Projekten für 
deren Schutz ein.


Das können Sie tun: Gestalten Sie Ihren Garten 
naturnah und achten Sie auf heimische Pflanzen 
und regionales Saatgut. Oder legen Sie in Ihrer 
Gemeinde oder Stadt Blühwiesen für Insekten an.


vor der Haustür!


Naturschutz beginnt







Der BUND fordert konkret:


Naturnahe Lebensräume wie Wälder, Moore oder Auen erfüllen herausragende Funktionen: Sie wirken 
als natürliche Kohlenstoffspeicher und tragen als grüne Lungen und Erholungsräume zu Gesundheit und 
Wohlbefinden der Menschen bei. Der Schwund an Arten und Lebensräumen schreitet jedoch in rasantem 
Tempo weiter voran: Umso dringender sind wirksame Maßnahmen zum Schutz und zur Wiederherstellung 
artenreicher, naturnaher Lebensräume und deren Vernetzung.


„Niedersächsischen Weg“ umsetzen. Die Landesregierung muss das Maßnahmenpaket für mehr Artenschutz 
weiter konsequent vorantreiben, langfristig ausreichend finanzielle Mittel und Personal bereitstellen und die 
Maßnahmen regelmäßig evaluieren und anpassen.


Investitionsprogramm für Biologische Vielfalt. Die Naturschutz-Finanzierung ist viel zu gering, um das 
Sterben von Arten und den Rückgang von Lebensräumen zu stoppen. Der BUND fordert ein ausreichend finan-
ziertes Investitionsprogramm zur Biodiversität für Niedersachsen, um Schutzgebiete sowie Biotopverbund-
korridore zu pflegen und zu entwickeln.


Natura 2000 umsetzen. Niedersachsen muss den Schutz und das Management von Natura 2000-Gebieten 
EU-konform umsetzen sowie konkrete Erhaltungsziele und Maßnahmen für diese Gebiete festlegen, umsetzen 
und überwachen.


Schutzgebietsbetreuung langfristig absichern. Die Schutzgebietsbetreuung durch Ökologische Stationen 
muss dauerhaft finanziell abgesichert werden. Eine neue Vernetzungsstelle soll die hohe Qualität in der 
Betreuung sichern.


Biotopverbund entwickeln. Bis Ende 2023 muss auf 15 % der Landesfläche ein Biotopverbund entwickelt 
werden. Dieses Ziel muss in die Landes- und Regionalplanung übernommen und z.B. durch „Grüne Flurneu-
ordnungen” konsequent umgesetzt werden.


Neue Biosphärenregionen schaffen. Biosphärenregionen sind Impulsgeber für eine nachhaltige Regionalent-
wicklung. Im Südharz sowie im Bereich des Teufelsmoores sollen Prozesse zur Einrichtung neuer Biosphären-
gebiete vorangetrieben werden. 


Naturschutz 


stärken







Unterwasserlärm im Wattenmeer ist besonders 
kritisch für Meerestiere wie den Schweinswal. 
Zwischen Schiffsautobahnen, Sonargeräten und 
Schallkanonen gibt es oft keine Fluchtmöglich-
keiten mehr für sie.


Das können Sie tun: Nutzen Sie keine Schnell-
fähren, Jetskis oder Speedboats. Kaufen Sie re-
gionale Produkte, damit weniger über die Welt-
meere transportiert werden muss.


Ruhe, bitte!


Pssssst...
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Der BUND fordert konkret:


Das Niedersächsische Wattenmeer hat eine herausragende Bedeutung für den Schutz der biologischen 
Vielfalt und den Klimaschutz. Obwohl es als Nationalpark und Weltnaturerbe geschützt ist, ist es durch ver-
schiedene Nutzungsinteressen massiv bedroht. Ob Tourismus, Fischerei, Energiewende, Schifffahrt, Hafen-
wirtschaft, Flugverkehr, Küstenschutz, Rohstoffgewinnung, Munitionsaltlasten – einzeln, aber insbeson-
dere in Kombination miteinander stellt die Übernutzung des Wattenmeeres eine massive Gefährdung für 
das Ökosystem dar. Der BUND fordert, dass dem Schutz des weltweit einmaligen Wattenmeeres konsequent 
Vorrang vor wirtschaftlichen Interessen eingeräumt wird.


Rohstoffförderung stoppen. Eine weitere Gewinnung von Erdgas und Erdöl im Watt- und Küstenmeer muss 
konsequent verboten werden. Bestehende Anlagen sind bis spätestens 2030 zurückzubauen.


Schutzzonen erweitern. Die „no take zones“, in denen jeglicher Fang von Meerestieren verboten ist, sind 
auf 75 % der Wattflächen im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer auszuweiten. Die Einhaltung muss
kontrolliert werden.


Biosphärenreservat erweitern. Das Land muss das bestehende Reservat Niedersächsisches Wattenmeer er-
weitern, um eine Nachhaltigkeitsregion entlang der Küste angrenzend an den Nationalpark und das Welt-
naturerbe-Gebiet zu schaffen.


Fischerei und Jagd begrenzen. Das Fischereimanagement muss sich an den Schutz- und Erhaltungszielen des 
Nationalparks orientieren. Die Jagd auf Zugvögel im Nationalpark ist einzustellen.


Altlasten beseitigen. Das Land muss die dringend notwendige und naturverträgliche Beseitigung von Muni-
tionsaltlasten im Wattenmeer voranbringen.


Grenzübergreifendes Sedimentmanagement. Um das massive Schlickproblem an der Wurzel anzugehen und 
die Baggermengen zu reduzieren, muss sich das Land für eine strategische Kooperation der Seehäfen Wilhelms-
haven, Bremerhaven und Hamburg einsetzen.


Weltnaturerbe 


Wattenmeer







Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 
(BUND) ist einer der größten Umweltorganisationen 
bundesweit. Lokal und regional aktiv mit zahlreichen 
Ehrenamtlichen. Als Landesverband Niedersachsen 
machen uns in unserem Bundesland für eine nach-
haltige Zukunft stark. Damit die Erde für alle, die auf 
ihr leben, bewohnbar bleibt.


Werden Sie aktiv im BUND, werden Sie Mitglied oder 
unterstützen Sie unsere Arbeit durch eine Spende.


Mehr Informationen:


BUND Landesverband Niedersachsen e.V.
Tel.: (0511) 965 69 - 0
bund@nds.bund.net
www.bund-niedersachsen.de


IMPRESSUM
Herausgeber: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland Landesverband Niedersachsen e.V., Goebenstraße 3a, 30161 Hannover
Redaktion: Dr. Tonja Mannstedt | Layout: Benjamin Petersen | Gedruckt auf 100 % Recyclingpapier, Mai 2022


Die Erde
braucht Freunde 





mradt
Anlage

https://www.bund-niedersachsen.de/service/presse/detail/news/susanne-gerstner-ist-neue-landesvorsitzende-des-bund-niedersachsen/
https://www.bund.net/ueber-uns/transparenz/jahresbericht/
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1. Zusammenfassung 


Der BUND spricht sich auf der Grundlage einer Halbierung des bisherigen Energieverbrauchs und im Rahmen des 


Ausbaus erneuerbarer Energien für einen intensiven Ausbau der Solarenergie mit Photovoltaik (PV) und Solarther-


mie aus.  


Priorität hat hierbei der Ausbau auf und an Gebäuden und auf versiegelten Flächen. Bei richtiger Standortwahl, 


das heißt primär auf Dächern und anderen bereits versiegelten Flächen, ist Solarenergie die mit Abstand naturver-


träglichste Form der Energieerzeugung, die im Bau und Betrieb wenig bis keine gravierenden negativen Auswir-


kungen auf freilebende Tier- oder Pflanzenarten hat. Um die notwendigen Ausbauziele auf Dächern und versiegel-


ten Flächen zu erreichen, müssen gesetzliche und planerische Instrumente zur Lenkung genutzt werden, wirt-


schaftliche Hemmnisse abgebaut und Förderungen auskömmlich gestaltet werden.  


Um die Ziele des Klimaschutzes rasch zu erreichen, ist ergänzend der Ausbau von Freiflächen-Photovoltaik-Anla-


gen (FF-PV-Anlagen) notwendig. FF-PV-Anlagen sind so zu gestalten, dass die damit verbundenen Eingriffe in 


Natur und Landschaft so gering wie möglich gehalten werden. Voraussetzung dafür ist eine vorausschauende 


Standortplanung und sorgfältige Standortauswahl, die Umwelt- und Naturschutzbelange berücksichtigt. Vorbelas-


tete Standorte oder eine Verbindung von FF-PV-Anlagen mit einer landwirtschaftlichen Nutzung („Agri-PV-Anla-


gen“) sind deshalb zu bevorzugen, während naturschutzfachlich wertvolle und sensible Flächen als Tabuflächen 


auszuschließen sind (s. Punkt 7). Zudem sollte eine Aufwertung der Standorte aus Naturschutzsicht mit der Pla-


nung und Errichtung der Anlagen einhergehen, um auf der Fläche dauerhafte Beiträge zum Arten- und Naturschutz 


zu leisten.  


Auf diese Weise können die Ziele des Klimaschutzes, des Naturschutzes, des Boden- und Flächenschutzes sowie 


einer nachhaltigen Landwirtschaft gleichermaßen erreicht werden.  


 


2. Einleitung und Überblick 


Klimakrise und Biodiversitätskrise schreiten massiv voran und verstärken sich in ihrer Wirkung. Ihnen wirksam zu 


begegnen, erfordert umfassende Veränderungen unserer Lebensweise. Der BUND setzt sich für den Schutz von 


Biodiversität und Klima ein und fordert daher eine naturverträgliche Energiewende. Kernelemente dieser Energie-


wende stellen Energieeinsparung und Energieeffizienz sowie ein rascher, naturverträglicher und ressourcenscho-


nender Ausbau der Erneuerbaren Energien dar, der seinen Flächenverbrauch begrenzt und andere unvermeidbare 


negative Auswirkungen auf die biologische Vielfalt minimiert. 


Insbesondere mit Windkraft an Land und Solarenergie soll aus Sicht des BUND bis zum Jahre 2035 die Energie-


versorgung in Deutschland mit nahezu 100 % Erneuerbaren Energien aus dem Inland gedeckt werden, um einen 


ausreichenden Beitrag zur Begrenzung der Erderhitzung auf maximal 1,5°C zu leisten. Der Ersatz von fossilen 


Energieträgern wie Kohle, Gas und Öl bei Halbierung des heutigen Energieverbrauchs (Endenergie) bedeutet ei-


nen Wechsel hin zu mehr Stromanwendungen im Verkehrs- und Wärmesektor. Der Strombedarf wird daher auch 
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bei Umsetzung von Stromeinsparung, Suffizienz und Effizienz bundesweit von derzeit ca. 650 TWh auf mindestens 


850-900 TWh anwachsen (BUND 2017). 


Der Strombedarf sollte aus Sicht des BUND bundesweit in der Größenordnung von 350 GW /350 TWh aus Photo-


voltaik gedeckt werden, da der naturverträgliche Ausbau der Windenergie an Land mit 160 GW/400 TWh und 


Offshore 15 GW/60 TWh den naturverträglich maximalen Ausbau umfasst. Weitere Beiträge leisten Strom aus 


Reststoff- und Abfallbiomasse und grünem Wasserstoff in KWK-Anlagen sowie in geringem Umfang bestehende 


Wasserkraftanlagen (BUND 2022, BUND-Position 721). 


Aufgrund der verschiedenen Auswirkungen von FF-PV-Anlagen auf Natur und Landschaft (s. Punkt 5. FF-PV-


Anlagen und Naturschutz) und der potenziellen Nutzungskonkurrenz zu landwirtschaftlicher Nutzung muss der 


Ausbau der Photovoltaik prioritär auf und an Gebäuden (Dächer, Fassaden) erfolgen. Ebenso gilt es, versiegelte 


Flächen wie Parkplätze, Lärmschutzwände usw. zum Ausbau der PV zu nutzen. Da die Herstellungskosten für 


Dach-PV-Anlagen jedoch erheblich über denen von FF-PV-Anlagen liegen, bedarf es wirksamer Instrumente zur 


Lenkung (Wirth, Frauenhofer ISE 2022)  


Der Ausbau von Solaranlagen (PV- und Solarthermie) auf Freiflächen ist als Ergänzung des Ausbaus der PV auf 


Gebäuden und versiegelten Flächen notwendig, um einen ausreichenden Beitrag zur Erreichung des 1,5°C-Klima-


ziels sicherzustellen. Die Anlage und der Betrieb von FF-PV-Anlagen müssen naturverträglich unter Einhaltung 


einheitlicher Voraussetzungen und Kriterien erfolgen. Durch standortangepasste Maßnahmen muss die Fläche im 


Vergleich zur vorherigen Nutzung ökologisch aufgewertet und landwirtschaftliche Nutzfläche geschont werden 


(BUND 2017, BUND-Position 662): „Soweit Solaranlagen auf Freiflächen installiert werden, sollen diese Flächen 


auch dem Naturschutz und der Landwirtschaft dienen können und einen Beitrag zur Biodiversität leisten.“ 


 


3. Situation und Entwicklung der Photovoltaik in Deutschland und Niedersach-
sen 


Derzeit ist bundesweit eine Photovoltaikleistung von 60 GW installiert, die ca. 50 TWh Strom jährlich liefert. Für 


eine erfolgreiche Energiewende wird allerdings mindestens eine PV-Leistung von 350 GW benötigt. Dies zeigen 


Studien des Fraunhofer Instituts3 und des DIW4. 


In Niedersachsen sind derzeit 4.600 MW PV-Leistung installiert, davon 655 MW (rund 15 %) auf Freiflächen. Lt. 


INSIDE-Studie (Badelt et al. 2020) werden dafür rund 2.030 ha Fläche genutzt, das entspricht rund 0,04 % der 


Landesfläche. Lt. LROP-Entwurf (Stand April 2022) sollen für Niedersachsen bis 2040 FF-PV-Anlagen auf insge-


samt 22.500 ha installiert sein, womit eine Steigerung von derzeit 0,65 auf 15 GW erzielt werden soll. Bei den 


                                                           
1 https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/bund/position/position_solaranlagen_freiflaechen.pdf  
2 https://www.bund-naturschutz.de/fileadmin/Bilder_und_Dokumente/Themen/Energie_und_Klima/Energiewende/Zukunftsfaehige_Ener-
gieversorgung.pdf, S. 16  
3 https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/Fraunhofer-ISE-Studie-Wege-zu-einem-klimaneutra-
len-Energiesystem.pdf (dort das Suffizienz-Szenario)  
4 https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.816979.de/diwkompakt_2021-167.pdf. 



https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/bund/position/position_solaranlagen_freiflaechen.pdf

https://www.bund-naturschutz.de/fileadmin/Bilder_und_Dokumente/Themen/Energie_und_Klima/Energiewende/Zukunftsfaehige_Energieversorgung.pdf#_blank

https://www.bund-naturschutz.de/fileadmin/Bilder_und_Dokumente/Themen/Energie_und_Klima/Energiewende/Zukunftsfaehige_Energieversorgung.pdf#_blank

https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.816979.de/diwkompakt_2021-167.pdf
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Flächenangaben wird der sinkende Flächenbedarf infolge von zu erwartenden Effizienzsteigerungen nicht berück-


sichtigt. Gemäß INSIDE-Studie (Badelt et al. 2020) wird sich die Nachfrage nach FF-PV weiter erhöhen, da ange-


sichts wachsenden Strombedarfs und steigender Strompreise FF-PV-Anlagen zunehmend rentabler werden.  


Auf Gebäuden, Dächern, Fassaden und versiegelten Flächen bestehen noch große Potenziale, da aufgrund des 


Rückgangs der Kosten für PV-Anlagen auch Installationen auf Ost-West-Dächern wirtschaftlich sind. Infolge er-


heblicher Kostenunterschiede für Dach-PV-Anlagen im Vergleich zu FF-PV-Anlagen wird der Druck auf Freiflächen 


jedoch deutlich höher sein. Dies erfordert einen erheblichen Steuerungs- und Lenkungsbedarf (s. Punkt 6). 


Aufgrund der Notwendigkeit, eine 100%ige Versorgung mit erneuerbaren Energien schon bis spätestens im Jahr 


2035 zu erreichen, muss der jährliche Zubau der PV erhöht werden. Von 2020 bis 2035 ist daher ein jährlicher 


Zubau von bundesweit ca. 25 GW pro Jahr erforderlich, mit einer erheblichen Steigerung gegenüber dem Zubau 


von 5 GW im Jahr 2020. In Niedersachsen hat sich die installierte Leistung in den letzten Jahren erheblich gestei-


gert – so wurden rund 455 MW von derzeit 5,1 GW Gesamtleistung in 2021 installiert. Der aktuelle LROP-Entwurf 


für Niedersachsen (Stand April 2022) sieht vor, dass bis 2040 insgesamt 65 GW PV-Leistung in Niedersachsen 


installiert werden sollen. Zum Erreichen dieses Ziels ist ein jährlicher Zubau von solarer Stromerzeugung von rund 


3.000 MW pro Jahr nötig.  


Der Flächenbedarf für Photovoltaik beträgt derzeit ca. 6 Quadratmeter für eine elektrische Leistung von 1 kWp. Im 


Jahr kann hieraus eine Strommenge von 1.000 kWh erzeugt werden5. Bei einer Aufstellung im Freiland auf Gestel-


len und einem Abstand der Module vom Dreifachen der auf den Boden projizierten Modulhöhe wird für eine Spit-


zenleistung von 100 GW eine Fläche von 1.800 km2 (180.000 ha) als Grundfläche der FF-PV-Anlagen benötigt6. 


Dies ist ein Anteil von 0,5 % der gesamten Fläche Deutschlands.  


Solarthermische Anlagen für eine Wärmeerzeugung von ca. 100 TWh benötigen eine Fläche von ca. 250 


km/25.000 ha7. Diese sollten zur direkten Versorgung vorrangig auf Gebäuden installiert werden. Zur Etablierung 


von lokalen Wärmenetzen und deren Versorgung mit erneuerbaren Energien kann es sinnvoll sein, auch solarther-


mische Freilandanlagen in der Nähe von Wohnsiedlungen aufzubauen8. Der Flächenbedarf dürfte hierbei bundes-


weit unter 10.000 ha liegen9.  


 


4. Photovoltaik und Solarthermie auf Gebäuden und versiegelten Flächen 


Der bundesweit für den Klimaschutz erforderliche Ausbau der PV-Kapazität auf 350 GW (bzw. 65 GW für Nieder-


sachsen) wäre technisch auf Gebäuden und versiegelten Flächen umsetzbar10. Es zeigt sich jedoch, dass die 


                                                           
5 Entspricht Wirkungsgrad von 16%. Weitere Steigerungen in Richtung 25% werden erwartet.  
6 Aktuell werden bei FF-PV-Anlagen mit nach Süden ausgerichteten Modulreihen 1,6 ha/MW benötigt.  
7 Ca. 3 m2 pro Person.  
8 Wie es in Dänemark schon seit vielen Jahren erfolgreich umgesetzt wird. https://www.solarserver.de/2019/09/06/solare-fernwaerme-1-gw-  
in-daenemark-uebertroffen/ mit ca. 0,3 m2 pro Person von FF-PV.  
9 Da dies nur 5% des gesamten Solarfreiflächenbedarfs darstellt, konzentrieren sich die Ausführungen der Position auf Photovoltaik. Anfor-
derungen zum Naturschutz gelten für beide Anwendungen. 
10 Karoline Fath hat das gesamte technische und wirtschaftliche Potential der PV in Deutschland auf bis zu 4000 TWh Stromerzeugung 


bestimmt, von dem ca. 10% für eine 100%ige Versorgung mit erneuerbaren Energien ausreichend wäre. https://publikationen.biblio-
thek.kit.edu/1000081498 



https://www.solarserver.de/2019/09/06/solare-fernwaerme-1-gw-%20%20in-daenemark-uebertroffen/

https://www.solarserver.de/2019/09/06/solare-fernwaerme-1-gw-%20%20in-daenemark-uebertroffen/

https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000081498#_blank

https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000081498#_blank
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Ausbaurate in diesem Bereich bei weitem nicht hoch genug ist. Nach Berechnungen der INSIDE-Studie (Badelt et 


al. 2020) werden in Niedersachsen bislang nur 3,6 % der verfügbaren Dachflächenpotenziale genutzt. Auch das 


Potenzial für PV aufgeständert auf Straßen, Großparkplätzen11 und anderen Einrichtungen der Infrastruktur, wie 


Lärmschutzwällen, ist bei weitem noch nicht ausgenutzt. Andere Möglichkeiten für Dach-PV sind auch im Bereich 


von Fassaden, Glasflächen und anderen vertikalen Baustrukturen gegeben12.  


Der BUND fordert, den verbrauchsnahen Ausbau von Photovoltaik-Anlagen auf bereits versiegelten Flächen wie 


zum Beispiel Dächern von Gebäuden, Parkplätzen, Straßen und an Fassaden massiv zu beschleunigen. Techno-


logische Fortentwicklungen lassen künftig weitere Potenziale im Bereich von Fassaden, Glasflächen und anderen 


vertikalen Baustrukturen erwarten und müssen intensiv und zeitnah vorangetrieben und in den Einsatz vor Ort 


gebracht werden. Auch Kleinstanlagen an Balkonen für Mieter*innen können einen Beitrag leisten. Dazu bedarf es 


sowohl rechtlicher Vorschriften (Solarpflicht auf allen neuen als auch bestehenden Gebäuden bei umfangreicheren 


Dachsanierungen sowie geeigneten versiegelten Flächen ) als auch finanzielle Anreize (Förderung, Investitionszu-


schüsse, auskömmliche Vergütungen) sowie eine Ausweitung der Beratung für den Bau von PV-Anlagen auf Ge-


bäuden für Haushalte, Gewerbe und Industrie, insbesondere zur Nutzung des PV-Stroms als Eigenstrom/Mieter-


strom. Behinderungen von Eigen- und Mieterstrom, insbesondere durch die Belastung mit der EEG-Umlage, sind 


dringend abzubauen. Desweiteren müssen Land und Kommunen mit öffentlichen Gebäuden und versiegelten Flä-


chen mit gutem Beispiel voran gehen. Eine Steuerung der Mengen, der Standortauswahl sowie der Sicherstellung 


von Anforderungen des Naturschutzes sind durch gesetzliche sowie planerische Vorgaben von der Landes- bis zur 


kommunalen Ebene sicherzustellen (s. Punkt 6). 


Der BUND setzt sich für eine Energiewende in Bürger*innenhand ein. Dach-PV ist die bürger*innennächste Erzeu-


gung von Energie. Die direkte Nutzung von Solarstrom als Eigenstrom, Mieterstrom oder im Rahmen von „Erneu-


erbare Energie Gemeinschaften“ gemäß EU-Recht ist die wesentliche Basis. Solarflächen auf dem Dach und auf 


Parkplätzen können zu einer hohen Identifikation mit den Zielen der Energiewende führen. Die Erfahrung und Kon-


trolle der eigenen Stromerzeugung kann auch zu einem effizienteren und sparsameren Umgang mit Strom beitra-


gen.  


Der Einsatz von PV direkt bei Verbraucher*innen ist ein wesentlicher Aspekt der Dezentralität. Hierdurch kann der 


Ausbau der Stromübertragungsnetze gemindert werden. Der Ausbau der Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen hinge-


gen erfordert einen weitaus stärkeren Ausbau der Verteilnetze, der durch den Aufbau von Batteriepufferspeichern 


am Ort der PV-Anlagen gemindert werden sollte. Die Planung von FF-PV-Anlagenverbunden mit Speicheranlagen 


zur Spitzenreduktion muss daher mit der Planung der Verteilnetze und Netzanbindungen verbunden werden. 


Ein weiterer Vorteil von Dach-PV besteht darin, dass sie sich, wie keine zweite Form der Energieerzeugung, in 


bestehende bauliche Strukturen integrieren lässt. Rücksichtnahme auf historische Dachlandschaften oder Belange 


des Denkmalschutzes sind vergleichsweise einfach möglich (nach § 7 Satz 2 der Novelle des Niedersächsischen 


                                                           
11 Bestehende Bäume müssen dabei erhalten bleiben. Da für das Stadtinnenklima mehr Bäume notwendig sind, ist eine Kombination von 
PV mit Neubegrünung durch Einzelbäume anzustreben. 
12 https://www.sonneninitiative.org/aktuelles/termine/news-detail/news/vertriebsstart-bei-marburger-fassadenanlage/ 



https://www.sonneninitiative.org/aktuelles/termine/news-detail/news/vertriebsstart-bei-marburger-fassadenanlage/#_blank
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Denkmalschutzgesetzes von 2022). Darüber hinaus bietet besonders Dach-PV eine Möglichkeit, durch Verschat-


tung den Bedarf an Klimaanlagen zu senken und somit einen zusätzlichen Beitrag zum Klimaschutz und zur Ener-


gieeinsparung in Anpassung an den Klimawandel zu leisten.  


Dachbegrünung und Aufbau von PV-Anlagen können gut kombiniert werden. Die Verschattung durch die PV-Mo-


dule kann sich vorteilhaft auf Dachpflanzen auswirken; umgekehrt senkt die Verdunstung durch die Pflanzen die 


Temperatur der Module und erhöht deren Wirkungsgrad13.  


Auch bei solarthermischen Anlagen gilt die Priorität für deren Installation auf und an Gebäuden. Im Rahmen von 


Konzepten zur Versorgung bestehender oder neuer Fernwärmenetze kann es sinnvoll sein, einen Teil der Wärme 


durch solarthermische Anlagen im Freiland abzudecken. Insbesondere in Dänemark gibt es hierzu schon gute 


Beispiele. Solarthermische Freilandanlagen sind beim Betrieb mit Glykol als Frostschutz mit doppelwandigen Roh-


ren und Leckdetektionssystemen auszustatten.  


 


5. Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen 


Aufgrund der Dringlichkeit des Klimaschutzes ist parallel zum prioritären Ausbau auf Dächern und versiegelten 


Flächen auch der Ausbau von Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen notwendig, um die in Niedersachsen angestrebten 


65 GW bis 2040 zu erreichen. Die Verteilung sollte hier bei mindestens 50 GW für Dächer und versiegelte Flächen 


und maximal 15 GW Freiflächen-Photovoltaik liegen. Damit die Zielzahlen im angestrebten Verhältnis (1:3) erreicht 


werden, bedarf es verbindlicher Vorgaben auf Landesebene. Auch im Rahmen der Bauleitplanung der Kommunen 


müssen wirksame Steuerungsinstrumente zum Einsatz kommen.  


Bei den Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen sind vor allem zwei Typen bezüglich ihrer Einsatzgebiete zu unterschei-


den: Bodennahe, schräggestellte FF-PV-Anlagen lassen durch ihren geringen Bodenabstand keine herkömmliche 


Landwirtschaft zu, höchstens noch die Nutzung von Pflegematerial. Handelt es sich hierbei um Anlagen mit schma-


len Reihenabständen, bewirken sie eine starke Bodenabdeckung, bieten keinerlei Möglichkeit für Naturschutz und 


Landwirtschaft und sind daher abzulehnen. FF-PV-Anlagen mit größeren Abständen können hingegen durchaus 


Potenziale für eine naturschutzfachliche Aufwertung der Flächen bieten und eignen sich für Gunstflächen (siehe 


Kap. FF-PV-Anlagen und Naturschutz auf Gunstflächen, Kap.7 Gunstflächen). Auch bei Agrarphotovoltaikanlagen 


(Agri-PV-Anlagen) ist eine kombinierte Nutzung der Fläche zur Energieerzeugung und landwirtschaftlichen Pro-


duktion möglich. Für Agri-PV eignen sich aufgeständerte, schräggestellte oder senkrechte FF-PV-Anlagen (siehe 


Kap. FF-PV-Anlagen und Landwirtschaft, Kap. 7 Restriktionsflächen).  


 


Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen und Naturschutz auf Gunstflächen 


Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen stellen einen Eingriff in Natur und Landschaft dar: Durch die Fundamente erfol-


gen direkte Eingriffe in den Boden, es kommt – je nach Anlagetyp – zum Verlust an Vegetationsfläche und zur 


Beeinflussung bestehender Biotopstrukturen, wodurch z.B. Brut- oder Nahrungsflächen direkt verloren gehen oder 


                                                           
13 https://www.optigruen.de/systemloesungen/solargruendach/uebersicht-solargruendach/ und https://www.oekologisch-bauen.info/bau-
stoffe/dach/photovoltaikanlage-dachbegruenung.html 



https://www.optigruen.de/systemloesungen/solargruendach/uebersicht-solargruendach/#_blank

https://www.oekologisch-bauen.info/baustoffe/dach/photovoltaikanlage-dachbegruenung.html#_blank

https://www.oekologisch-bauen.info/baustoffe/dach/photovoltaikanlage-dachbegruenung.html#_blank
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infolge der Reflexionswirkung erheblich beeinträchtigt werden können. Anlagen wirken insbesondere durch die 


Umzäunung als Ausbreitungsbarriere für größere Tierarten. Die Auswirkungen von FF-PV-Anlagen werden z.B. in 


der INSIDE-Studie (Badelt et al. 2020) ausführlich beschrieben.  


Diese Beeinträchtigungspotenziale erfordern eine sorgfältige Standortauswahl, um wertvolle und empfindliche Le-


bensräume von Anlagen freizuhalten. Am richtigen Standort und unter Berücksichtigung ökologischer Kriterien 


können PV-Anlagen dann eine Chance für den Naturschutz bieten, wenn die Standorte eine gezielte naturschutz-


fachliche Aufwertung erfahren. Diese Aufwertung sollte Grundvoraussetzung für die Planung und Umsetzung von 


FF-PV-Anlagen sein.  


Da der Bau von Freiflächen-Solaranlagen einen Eingriff in Natur und Landschaft darstellt, muss dieser kompensiert 


werden. Die TH Bingen hat innerhalb eines Forschungsprojektes hierzu einen „Leitfaden für naturverträgliche und 


biodiversitätsfreundliche Solarparks“ mit verschiedenen Maßnahmenstreckbriefen entwickelt (Hietel et al. 2021).  


Um die Naturverträglichkeit sicherzustellen, sollte der Gesamtversiegelungsgrad der Fläche nicht über 5 % liegen 


(Hietel et al. 2021). Insgesamt decken die Anlagen aber einen deutlich größeren Teil der Fläche ab und schaffen 


dadurch eine technische Überformung. Vorhandene Biotopstrukturen und Lebensräume, z. B. Wegeböschungen, 


Totholzhaufen, Hecken etc., sollten erhalten bleiben. Es sollte eine extensive Pflege auf den Flächen erfolgen. 


Wichtig ist auch ein ausreichender Abstand von mindestens 3,5 m (besser 5 m) zwischen den Modulreihen, damit 


sich unterschiedliche Lebensräume in Licht-, Halbschatten- und Schattenbereichen entwickeln können (Hietel et 


al. 2021). Je nach standörtlichen Voraussetzungen und in enger Abstimmung mit naturschutzfachlichen Konzepten 


und Planungen für den Raum sollten unterschiedliche Zielbiotope entwickelt und Biotopverbundstrukturen gefördert 


werden (z.B. Entwicklung von artenreichem Grünland, spezielle Maßnahmen zur Förderung von Amphibien, Rep-


tilien etc.). Der Regenwasserabfluss der Solarpaneltische kann beispielsweise gebündelt und mit dem Wasser ein 


Feuchtbiotop angelegt werden. Je nach Anlagentyp und Größe, Abständen zwischen den Modulen und Ausstattung 


der Flächen können die Flächen auch von bestimmten Vogelarten als Brut- und Nahrungslebensraum genutzt 


werden (Badelt et al. 2020). Kriterien und Maßnahmen für eine naturverträgliche Gestaltung von FF-PV-Anlagen 


finden sich z.B. auch in verschiedenen Veröffentlichungen des Kompetenzzentrums für Naturschutz und Energie-


wende / KNE (z.B. KNE 2021, KNE 2022). 


FF-PV-Anlagen verändern je nach Größe und Lage das Landschaftsbild zum Teil erheblich und wirken damit auch 


auf die natur- und landschaftsbezogene Erholung. Eine Minderung der Auswirkungen kann u.a. durch eine land-


schaftsangepasste Gestaltung und eine konsequente, standortangepasste Eingrünung erfolgen.  


Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Konflikten mit den Schutzgütern Arten- und Biotopschutz, Landschaftsbild oder 


auch Nutzungskonkurrenzen mit der Landwirtschaft kommt, ist bei sehr großen FF-PV-Anlagen größer. Deshalb 


sollten Anlagen auf eine Fläche von max. 20 ha begrenzt werden. Größere Anlagen sollten in Teilbereiche struk-


turiert werden, zwischen denen größere ökologisch wertvolle und wirksame Flächen (Biotopstrukturen, naturnahe 


Gewässer etc.) angelegt werden. Alternativ sollten die Anlagen auf verschiedene Gebiete innerhalb einer Region 


aufgeteilt werden. 
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Die Ziele zur naturverträglichen Planung und den Betrieb von Freiflächen-PV-Anlagen sollten nicht nur bei Neuan-


lagen Anwendung finden, sondern auch der Optimierung bestehender Anlagen dienen. Ein Großteil der bestehen-


den Anlagen dürfte aus naturschutzfachlicher Sicht noch erhebliche ungenutzte Naturschutzpotenziale haben. 


Wenn zukünftig durch neue Technologien (z. B. höhere Wirkungsgrade der Module, PV-Anlagen als Fassadenan-


teil, Folien auf Fenstergläsern) die PV-Erzeugung an Gebäuden und im besiedelten Bereich die FF-PV hinsichtlich 


der notwendigen Strommenge vollständig ersetzen kann, sollte der Umfang der FF-PV dort wieder reduziert wer-


den, wo es nicht gelungen ist, naturverträgliche Konzepte umzusetzen. Im Falle einer Beendigung der Nutzung 


muss ein vollständiger Rückbau der FF-PV-Anlagen möglich sein.  


Damit die Gestaltung im Sinne des Naturschutzes erfolgt und eine dauerhafte Pflege und Entwicklung der Natur-


schutzflächen bzw. Maßnahmen sowie ein Rückbau sichergestellt sind, können Kommunen mit dem Vorhabenträ-


ger einen städtebaulichen Vertrag schließen.  


 


Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen und Landwirtschaft 


FF-PV-Anlagen konkurrieren aufgrund ihres Flächenbedarfs mit landwirtschaftlicher Nutzung. Gleichzeitig bieten 


sie aber Chancen für eine multifunktionale Landwirtschaft, die nachhaltige landwirtschaftliche Produkte und Strom 


von der gleichen Fläche liefert.  


Um mögliche Nutzungskonflikte zwischen Energieerzeugung und landwirtschaftlicher Nutzung zu vermeiden, bietet 


sich die Nutzung von Agrarphotovoltaik (Agri-PV) an. Als Agri-PV bezeichnet man Photovoltaik-Anlagen, die auf 


Ständerbauwerken auf landwirtschaftlich genutzten Flächen errichtet werden und eine kombinierte Nutzung von 


Landwirtschaft und Solarenergie ermöglichen. Solche Anlagen machen vor allem Sinn bei Sonderkulturen und 


Kartoffel- und Gemüseanbau, bei denen eine teilweise Verschattung auch in Anbetracht des Klimawandels mit 


mehr Sonneneinstrahlung bzw. mehr heftigen Wetterereignissen mehr Schutz für die Kulturen mit sich bringt14 und 


daher mit keinen Ertragseinbußen verbunden sind. Lt. Badelt et al. (2020) bieten sich nach aktuellem Stand der 


Forschung von den bedeutenden in Niedersachsen angebauten Freilandkulturen vor allem Äpfel, Heidelbeeren 


und Spargel als geeignete Kulturen mit einer Anbaufläche von insgesamt etwa 17.500 ha in Niedersachsen an. 


Agri-PV-Anlagen, die Ackerland überdachen, scheinen hingegen lt. INSIDE-Studie (Badelt et al. 2020) weniger 


geeignet für einen umfassenden Ausbau, da die klassischen Fruchtfolgen in Niedersachsen mit Weizen, Mais, 


Zuckerrüben oder Raps oft Pflanzen enthalten, bei denen unter Teilverschattung deutliche Ertragsbußen erwartet 


werden.  


Eine für viele der in Niedersachsen häufig angebauten Kulturen vielversprechende Alternative zu schräg aufge-


stellten Modulen bieten senkrechte Modulaufbauten, die die Solarstrahlung von Osten und Westen empfangen 


oder nachgeführt werden. Sie bieten eine bessere Verteilung der Stromerzeugung über den Tag und vermeiden 


Einspeisespitzen in der Mittagszeit. Es gibt dabei keine dauerhaft verschatteten Flächen, so dass ein vielfältiges 


                                                           
14 https://umwelt.thueringen.de/fileadmin/001_TMUEN/Aktuelles/Topthemen/EEK2021/Vortraege/Workshop_3_Agrarphotovoltaik/Kers-
tin_Wydra_APV_Vortrag_ThEEK_2021.pdf 
 



https://umwelt.thueringen.de/fileadmin/001_TMUEN/Aktuelles/Topthemen/EEK2021/Vortraege/Workshop_3_Agrarphotovoltaik/Kerstin_Wydra_APV_Vortrag_ThEEK_2021.pdf

https://umwelt.thueringen.de/fileadmin/001_TMUEN/Aktuelles/Topthemen/EEK2021/Vortraege/Workshop_3_Agrarphotovoltaik/Kerstin_Wydra_APV_Vortrag_ThEEK_2021.pdf
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Spektrum von Ackerkulturarten zwischen den Modulen angebaut werden kann und keine oder nur geringe Ertrags-


einbußen zu erwarten sind. Der Flächenbedarf für die Befestigung der senkrecht aufgestellten Module ist minimal. 


Zwischen den Modulreihen kann mit landwirtschaftlichen Geräten gearbeitet werden, sei es für das Mähen von 


Grünlandflächen, die auch dem Naturschutz dienen können, sei es für den Anbau von Ackerkulturen. An windex-


ponierten Standorten können die Anlagen zudem einen gewissen Erosionsschutz bieten (Badelt et al. 2020) 


Gleichzeitig schränken höhere Kosten den Einsatz von Agri-PV ein. Da die landwirtschaftlichen Erträge der durch 


Agri-PV ermöglichten Agrarflächen die teurere PV-Anlagentechnik nicht ausgleichen können, wären lt. Badelt et al. 


(2020) kurz- und mittelfristig Anreizprogramme notwendig, wie sie auch für klassische Freiflächen- oder Dachflä-


chen-PV im EEG gewährt wurden. Auch ist bei der Agri-PV eine Agrarförderung erforderlich, die die kombinierte 


Nutzung der Fläche für Agrarprodukte und Solarstrom ermöglicht und eine Förderung der Landwirtschaft und des 


Solarstroms nicht gegenseitig ausschließt.  


Derzeit werden etwa 60 % der landwirtschaftlichen Flächen in Deutschland für den Anbau von Futtermitteln genutzt. 


Würde der Fleischkonsum nur gering reduziert, stünden ebenfalls deutlich mehr Flächen für die potenzielle Nutzung 


der Solarenergie zur Verfügung.  


 


6. Steuerung und Planung für Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen 


Um die Zielkonflikte bei FF-PV-Anlagen soweit wie möglich zu reduzieren und somit eine Naturverträglichkeit der 


Anlagen sicherzustellen, bedarf es einer vorausschauenden Standortwahl sowie Maßnahmen zur Vermeidung und 


Verminderung von Konflikten, die gleichzeitig eine naturschutzfachliche Aufwertung der Flächen bewirken.  


Der aktuelle Entwurf des Landesraumordnungsprogramms für Niedersachsen (LROP, Stand April 2022) sieht vor, 


dass bis 2040 insgesamt 65 GW PV-Leistung in Niedersachsen installiert werden sollen. Dies soll vorrangig auf 


versiegelten Flächen, auf und an Gebäuden, Lärmschutzwänden und sonstigen baulichen Anlagen erfolgen. Für 


diese Bereiche wird eine Zielzahl von mindestens 50 GW genannt. Die übrige Leistung von 15 GW soll in Form 


von Freiflächenanlagen errichtet werden. Hierzu braucht es verbindliche Vorgaben des Landes, um den Ausbau 


von Photovoltaik auf Freiflächen auf maximal 15 GW zu begrenzen. Auch sollten verbindliche Vorgaben für die 


Auswahl der Flächen vorgegeben werden. Da es sich bei den Zielzahlen im LROP jedoch nur um Grundsätze der 


Raumordnung handelt, können diese in nachfolgenden Abwägungsentscheidungen, beispielsweise bei der Auf-


stellung von Bauleitplänen für Freiflächenanlagen, überwunden werden. Das LROP kann daher nicht sicherstellen, 


dass z.B. Dachflächen tatsächlichen Vorrang genießen. Nach aktuellem Stand kann eine Steuerung somit nur noch 


auf den nachfolgenden Planungsebenen erfolgen, also der Regionalen Raumordnungsplanung der Landkreise und 


der Bauleitplanung der Städte und Gemeinden.  


 


Regionale Planungsebene 


Aufgrund des erforderlichen Flächenumfangs für FF-PV-Anlagen, den Konfliktpotenzialen mit den Belangen von 


Natur und Landschaft, der möglichen Flächenkonkurrenz mit der Landwirtschaft und der notwendigen Netzanbin-


dung ist eine Regionale Raumplanung zur Steuerung von FF-PV-Anlagen erforderlich. Durch die Regionalen 
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Raumordnungsprogramme (RegROP) in Niedersachsen sollten rechtsverbindliche Regelungen zu Ausbauzielen, 


Vorrang- und Vorbehaltsflächen sowie zu Ausschlussflächen geschaffen werden. Damit wird die Standortsuche auf 


gemeindlicher Ebene erheblich erleichtert und sichergestellt, dass auch überregionale Belange des Naturschutzes, 


z.B. die Berücksichtigung regionaler Biotopverbundachsen, berücksichtigt werden. Auch muss die Abstimmung 


zum Ausbau der regionalen Verteilnetze und der Stromleitungsanbindungen (Erdkabel) der FF-PV-Anlagen in der 


Regionalplanung erfolgen, um den Netzausbau zu minimieren.  


Bislang haben nur wenige Raumordnungspläne Solarenergie in die Flächenausweisungen einbezogen. Künftig 


sollte dies in allen Novellen der Regionalen Raumordnungsprogramme erfolgen. Solange solche verbindlichen 


Pläne noch nicht vorliegen, sollten auf regionaler Ebene entsprechende Konzepte gemeinsam mit den Kommunen, 


Umweltverbänden und relevanten Interessengruppen erarbeitet werden. 


Ist eine geplante PV-Anlage raumbedeutsam, ist ein Raumordnungsverfahren durchzuführen. Dies gilt bei Anlagen, 


von denen auch überörtliche Auswirkungen ausgehen können.   


 


Gemeindliche Ebene: Flächennutzungs- und Bebauungsplan 


Da FF-PV-Anlagen keine privilegierte Nutzung im Sinne des § 35 Abs. 1 BauGB darstellen, sind die Aufstellung 


einer Bauleitplanung mit Änderung des Flächennutzungsplanes und die Aufstellung eines Bebauungsplanes erfor-


derlich. 


Im Flächennutzungsplan (FNP) sollten mögliche, konfliktarme Standorte für Freiflächen-PV-Anlagen dargestellt 


werden, wofür bestenfalls auf die Darstellungen im RegROP zurückgegriffen werden kann. Sollte keine Potenzi-


alermittlung auf regionaler Ebene vorliegen, sollten auf Ebene der FNP geeignete Kriterien für Potenzial-/Aus-


schlussflächen im Gemeindegebiet entwickelt und angewendet werden. Auf diese Weise kann gewährleistet wer-


den, dass die Standortwahl auch naturschutzfachliche Kriterien ausreichend berücksichtigt und nachteilige Auswir-


kungen auf Umwelt und Natur weitestgehend reduziert werden. Hinweise des BUND für entsprechende Kriterien 


finden sich unter Punkt 7. 


Weiterhin sollten die Gemeinden Möglichkeiten der Bürger*innenbeteiligung schaffen (s. dazu auch Punkt 6 Bür-


ger*innenbeteiligung). 


Im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sind für den konkreten Standort artenschutzrechtliche Prü-


fungen zur Vermeidung erheblicher Eingriffe durchzuführen. Im Bebauungsplan sollten die zur Verfügung stehen-


den Festsetzungsmöglichkeiten zu Größe, Gestaltung und Gliederung der Anlage sowie für Maßnahmen zur Ver-


meidung, Minimierung und zum Ausgleich von Eingriffen genutzt werden. Dazu gehören u.a. naturschutzfachliche 


Gestaltungs- und Pflegekonzepte für die Flächen (s. dazu auch Punkt 7). 


Für die Bauleitplanung sind gemäß Bundesbaugesetz ein detaillierter Umweltbericht zu erstellen und die Träger 


öffentlicher Belange (TÖB) und die Umwelt- und Naturschutzverbände sind bei der Aufstellung zu beteiligen. Hie-


raus leitet sich auch die Möglichkeit rechtlicher Einwände gegen unzureichende Planungen ab.  
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Werden FF-PV-Anlagen im Grenzbereich von mehreren Gemeindegebieten geplant, greift das interkommunale 


Abstimmungsgebot nach § 2 Abs. 2 BauGB.  


 


Städtebaulicher Vertrag 


Ein weiteres Steuerungsinstrument aus kommunaler Sicht ist der städtebauliche Vertrag nach § 11 BauGB. Dieser 


kann den Vorhabenträger binden, um eine Gestaltung der Flächen im Sinne des Naturschutzes, eine dauerhafte 


Pflege und Entwicklung der Naturschutzflächen bzw. Ausgleichsmaßnahmen sicherzustellen. Des Weiteren kann 


der Vertrag eine Rückbauverpflichtung enthalten, die auch die Rücknahme der Versiegelung gewährleistet. 


 


Bürger*innenbeteiligung 


Im Rahmen der Konzipierung der FF-PV-Anlagen sollten ausreichende Möglichkeiten für die wirtschaftliche und 


gesellschaftliche Beteiligung der Bürger*innen an Betrieb und Ertrag der Anlagen bestehen. Bürger*innen sollten 


in allen Stadien der Planung und Beschlussfassung mitwirkend beteiligt werden. Insbesondere sollte die PV-Strom-


erzeugung auch gemeinsam mit regionalen Windenergie- und Biomasseanlagen mittels Erneuerbare-Energien-


Gemeinschaften den regionalen Stromverbraucher*innen zur eigenen Nutzung durch spezielle Stromlieferange-


bote zur Verfügung gestellt werden. Eine weitere dezentrale Möglichkeit bieten Mieterstrommodelle, bei welchen 


am Haus produzierter, grüner Strom direkt in das Hausnetz eingespeist wird. Übersteigt der Verbrauch die hausei-


gene Produktion wird Strom aus dem öffentlichen Netz zugeliefert, bei einer Überproduktion wird der Strom in das 


öffentliche Netz eingespeist. 


 


7. Kriterien für naturverträgliche Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen 


Um eine naturverträgliche Standortplanung für FF-PV zu gewährleisten, müssen Kriterien für die Standortauswahl 


entwickelt und angewendet werden. Der BUND empfiehlt die Anwendung folgender Kriterien: 


Gunstflächen sollten vorrangig, Ausschlussflächen dürfen auf keinen Fall in Anspruch genommen werden. Rest-


riktionsflächen sollten erst dann in Anspruch genommen werden, wenn alle Flächenpotenziale auf Gunstflächen 


ausgeschöpft sind. 


Gunstflächen 


Die im Folgenden genannten Flächen eignen sich besonders für die Errichtung von FF-PV-Anlagen. Um die Um-


weltauswirkungen gering zu halten, liegt der Fokus auf versiegelten, baulich vorgeprägten und kontaminierten Flä-


chen. Besonders zu beachten ist dabei die Nähe zu potenziellen Netzverknüpfungspunkten (z. B. Freileitungen 


bzw. Umspannwerk), um neben den Kosten auch die mit neuen Leitungen verbundenen Auswirkungen auf Raum 


und Umwelt zu reduzieren. Die Nähe zu anderen Energieinfrastrukturen, z. B. Ladesäulen, Primärenergiespei-


chern, Elektrolyseanlagen und Biogasanlagen ist dabei ebenso einzubeziehen. 


 Parkplätze (u.a. großflächige Stellplatzanlagen von Einkaufs- und Gewerbegebieten) 
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 Versiegelte Konversionsflächen aus wirtschaftlicher, verkehrlicher, wohnbaulicher oder militärischer Nut-


zung etc.  


 Stillgelegte Abfalldeponien mit geringer ökologischer Wertigkeit  


 Altlastengebiete/ Vorranggebiete Sicherung oder Sanierung erheblicher Bodenbelastungen/ Altlasten mit 


geringer ökologischer Wertigkeit  


 Abraumhalden mit geringer ökologischer Wertigkeit  


 Vorbelastete / technisch überprägte Teilräume im Umfeld von Infrastruktur-Standorten (z. B. Windparks, 


Kraftwerke, große Rastanlagen / Autohöfe, etc.) und Infrastrukturtrassen (z. B. Straßen, Schienen, Hoch-


spannungsleitungen etc.) 


 Flächen, die direkt an vorhandene Siedlungsstrukturen (insbesondere Gewerbe- und Industriegebiete) 


angebunden sind. 


 


Ausschlussflächen 


Auf folgenden Flächen ist der Bau von FF-PV-Anlagen auszuschließen, da auf diesen Flächen ein hohes Konflikt-


potenzial aus Naturschutzsicht besteht: 


 Naturschutzgebiete 


 Nationalparks, Nationale Naturmonumente 


 Naturparke (außer Gunstflächen) 


 Landschaftsschutzgebiete, in denen ein Bauverbot festgesetzt ist 


 Flächenhafte Naturdenkmale 


 Natura 2000-Gebiete (FFH- und Vogelschutzgebiete) 


 Feuchtgebiete internationaler Bedeutung (RAMSAR) 


 Biosphärenreservate Zone I (Kernzone) und II (Pflegezone) 


 Geschützte Landschaftsbestandteile 


 Gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG und / oder § 24 NAGBNatSchG 


 FFH-Lebensraumtypen nach Anhang I FFH-RL 


 Gebiete, die die Voraussetzung als o.g. Schutzgebiete erfüllen 


 Unzerschnittene, verkehrsarme Räume (gem. Niedersächsischem Landschaftsprogramm 2021) 


 Wildtierkorridore größerer Säugetiere  


 Bei Querungshilfen über Straßen und Schienen ist ein Mindestabstand von 200 m einzuhalten 


 Avifaunistisch wertvolle Vogellebensräume von internationaler, nationaler, landesweiter und regionaler 


Bedeutung lt. NLWKN 


 Fortpflanzungs-, Ruhestätten und essentielle Rastflächen streng geschützter Arten 


 Wälder sowie deren näheres Umfeld, um ungestörte Waldrandentwicklung zu gewährleisten (Mindestab-


stand 100 m) 


 Moorflächen, die für Renaturierungsmaßnahmen vorgesehen / geeignet sind 


 Rohstoffabbauflächen, die Renaturierung als Auflage haben 


 Hochwassergefahrengebiete 


 Festgesetzte und vorläufig gesicherte Überschwemmungsgebiete 
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 Gewässerrandstreifen 


 Wasserschutzgebiete Zone I 


Ebenso gehören zu den Ausschlussflächen folgende Vorrangflächen der Raumordnung. Sie werden sich in der 


Regel mit o.g. Ausschlussflächen überlagern:  


 Vorrang (VR) Natur und Landschaft 


 VR Wald und VB Wald 


 VR Natura 2000 


 VR Verbesserung der Landschaftsstruktur und des Naturhaushaltes 


 VR Biotopverbund 


 VR Landschaftsbezogene Erholung 


 VR Hochwasserschutz 


 


Restriktionsflächen 


Folgende Flächen gelten als Restriktionsflächen. Sie sollten erst dann in Anspruch genommen werden, wenn alle 


Flächenpotenziale auf Gunstflächen ausgeschöpft sind. 


 Gebiete, die die Voraussetzung für eine Unterschutzstellung als LSG erfüllen 


 Gewässer und deren Randbereiche, die weder in Schutzgebieten liegen noch nach § 30 BNatSchG ge-


schützt sind 


 Wenig oder nicht versiegelte Teilbereiche von Konversionsflächen mit höherer ökologischer Wertigkeit, z. 


B. Sukzessionsflächen 


 Altdeponien mit höherer ökologischer Wertigkeit, z. B. Sukzessionsflächen  


 Altlastengebiete mit höherer ökologischer Wertigkeit, z. B. gehölzumstandene Gewässer, Sukzessionsflä-


chen o.ä. 


 Ehemalige Bodenabbauflächen / Abraumhalden mit höherer ökologischer Wertigkeit, z. B. Steinbrüche, 


Kiesabbaubereiche, Torfabbauflächen, soweit für sie nicht Renaturierung vorgesehen ist 


 Vorrang (VR) und Vorbehaltsgebiete (VB) Landwirtschaft: Errichtung von PV auf landwirtschaftlichen Flä-


chen ausschließlich in Form von Agri-PV-Anlagen und verbunden mit einer ökologischen Aufwertung der 


Flächen  


 VB und VR Grünlandbewirtschaftung: Errichtung von PV auf Intensivgrünland ausschließlich, wenn damit 


eine Extensivierung der Grünlandnutzung einhergeht  


 Ertragsschwache bzw. nutzungseingeschränkte landwirtschaftliche Flächen oder landwirtschaftlich be-


nachteiligte Gebiete sind häufig Flächen mit hohen Naturschutzpotenzialen. Hier ist ein sorgfältiger Ab-


gleich mit Naturschutzbelangen und Belangen des Biotopverbunds erforderlich.  


 


 


 







 


 


Seite 14 


 


Flächen in VR Torferhaltung und auf Moorböden kommen nur dann für PV-Anlagen in Frage, wenn  


 diese in einer noch zu erarbeitenden Flächenkulisse liegen, die auch Kriterien von Klima- und 


Naturschutz berücksichtigt. Die Errichtung von FF-PV-Anlagen ist nur auf Flächen mit degradier-


ten, landwirtschaftlich genutzten Moorböden ohne naturschutzrechtlich einschränkende Schutz-


auflagen zulässig; 


 mit der Errichtung von PV-Anlagen eine Wiedervernässung der Moorstandorte verbunden ist,  


d. h. nur, wenn dauerhaft mittlere Wasserstände nahe der Torfoberfläche oder knapp darüber 


ermöglicht werden. Nur bei diesen Wasserständen ist die THG-Abgabe der Torfböden minimiert; 


 unterhalb der FF-PV-Anlagen die Ausbildung flächendeckender oder torfschützender Vegetation 


sichergestellt ist. Damit ausreichend Licht für die Ausbildung der Vegetation auf die wieder-


vernässten Böden gelangen kann, muss die FF-PV-Anlagen über der Vegetation stehen und Mo-


dule versetzt, vertikal oder mit ausreichendem Reihenabstand errichtet werden. 


 Baumaßnahmen für die Errichtung, Wartung und Rückbau bodenschonend und torferhaltend um-


gesetzt werden. Die hydrologischen Eigenschaften des Torfkörpers dürfen nicht negativ beein-


flusst werden und eine Zerstörung relevanter stauender Schichten muss vermieden werden (Rest-


torfschicht unter Bauelementen mindestens 50 cm). Notwendige Kabeltrassen müssen auf oder 


nahe der Torfoberfläche verlegt werden. Bei Bodenaushub anfallender Torf darf nicht der Oxida-


tion preisgegeben, sondern muss effektiv und konservierend gespeichert werden. Nach Beendi-


gung der Nutzung ist die FF-PV-Anlage torfzerstörungsfrei zurück zu bauen und der Vernässungs-


stand sowie die torfaufbauende / torferhaltende Vegetation dauerhaft zu erhalten. Ein Monitoring 


zur Einhaltung der Wasserstände und zur Vegetations- und Torfentwicklung ist während der Ein-


richtungs- und Bestandsphase durchzuführen und bei nicht zielgerichteten Veränderungen müs-


sen entsprechende erhaltende Maßnahmen erfolgen. 
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Stimmen gegen die Autobahn -
Klimaschutz statt weiter so


Bremervörde
Hof Schlesselmann


Am Kiel 3 (An der Höhne)


Sonntag, 2. 10. 2022, 14 Uhr


Klimaengagierte in Niedersachsen, in Deutschland und weltweit! Wir brauchen Eure 
Unterstützung!


Die deutsche Bundesregierung will sich trotz Klimaabkommen nicht vom Bau neuer Autobahnen 
verabschieden. Die mit ca. 200 km längste und umweltschädlichste ist die Autobahn A 20, die 
zwischen Bad Segeberg in Schleswig-Holstein und Westerstede in Niedersachsen gebaut werden 
soll. 


Trotz Niederlagen vor Gericht und Koalitionsvereinbarung zur Überprüfung wird aktuell das 
Planverfahren im Bremervörder Abschnitt der A 20 vorangetrieben. Wir alle wissen, dass der Bau 
und Betrieb von Autobahnen zur Verschärfung des Klimawandels beiträgt. Die Autobahnplaner 
sprechen von der klimaverträglichsten Variante – es geht aber um den Stopp jeder 
Autobahnplanung!


Am Sonntagnachmittag, den 2. Oktober, wollen wir den vielfältigen Stimmen gegen 
Autobahnbau und Fernstraßenausbau Gehör verschaffen, direkt an der Trasse in 
Bremervörde, bei einem betroffenen Landwirt, am Rand eines gefährdeten Waldes.


Schildert dort, was Klimawandel für Euch heißt und warum Ihr Euch dagegen wehrt!  
Beiträge können als kurzer Text, in Form eines Liedes, Rapsongs, Gedichts, einer Theaterszene, 
Bildern oder Fotografien beigesteuert werden. Wenn Ihr Euren Beitrag nicht selbst vortragen könnt, 
übernehmen wir das.


Texte bis zum 20. 9. an:
Bürgerinitiative A 20 Nie
c/o Ursula Trescher/Hermann König
Bahnhofstr. 22
27432 Hipstedt


Tel 04768-685    e-mail: aktionbrv@gmx.de


Aktionsbündnis 
Bremervörde



mailto:aktionbrv@gmx.de
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Klimaschutz  
statt weiter so


Sonntag, 02.10.2022, 14 Uhr 


Bremervörde 
Hof Schlesselmann  


Am Kiel 3 (An der Höhne) 


Infos unter www.aktionbrv.wordpress.com 


V.i.S.d.P.  Ursula Trescher, Bahnhofstr.22, 27432 Hipstedt, Tel. 04768-685
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https://rotenburg.bund.net/energiewende/
https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/biodiversitaet-eu-verliert-an-vielfalt-population-der-voegel-und-schmetterlinge-schrumpft-a-53690906-122f-40ab-a10f-11f7b95ddeae
https://www.ardmediathek.de/video/dokumentation-und-reportage/ware-wald/rbb-fernsehen/Y3JpZDovL3JiYi1vbmxpbmUuZGUvZG9rdS8yMDIyLTAyLTE1VDIwOjE1OjAwX2MwNTZhOTZhLWYyMmYtNGY0Zi1iY2IzLWViYTMxOGE3NWFjMC93YXJlLXdhbGQ
https://www.youtube.com/watch?v=suq0GT9qCn4

